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Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 14.3 -  

Gewerbegebiet Ost III, 6. Änderung 
 

 

1.0 Inhalte der Ziele des Bebauungsplanes und maßgebende ge-
setzliche Regelungen 

 

1.1 Kurzdarstellung des Inhaltes und der wichtigsten Ziele des Bauleitplanes 
und des Umweltberichtes 

 

Im Plangebiet der 6. Änderung sind gegenwärtig ein Lebensmitteldiscounter (Netto), ein groß-

flächiger Lebensmittelvollsortimenter (REWE) sowie im zentralen Bereich ein ca. 3.140 m² um-

fassendes Gebäude eines ehemaligen Bau- und Hobby-Marktes vorhanden. 

 

In Kenntnis dieser Situation hat die Firma Petz REWE GmbH beim Rhein-Sieg-Kreis eine Bau-

voranfrage für den Bereich des ehemaligen Baumarktes eingereicht, um hier einen großflächi-

gen Einzelhandel als Lebensmitteldiscounter, einen Drogeriemarkt und untergeordnet ein Blu-

mengeschäft realisierten zu können.  

 

Im Zuge der Prüfung, ob eine solche Ansiedlung möglich ist, kam der Rhein-Sieg-Kreis zu der 

Auffassung, dass die Festsetzungen des vorhandenen Bebauungsplanes zu unbestimmt und 

dieser daher unwirksam sei. 

 

Die Unwirksamkeit des Bebauungsplanes führt im Bereich "Im Auel" zu einer Beurteilung nach 

§ 34 Abs. 1 BauGB. Die Gemeinde hat somit keine Steuerungsmöglichkeit für diesen Bereich. 

Gemäß § 34 Abs. 1 BauGB ist die Ansiedlung eines großflächigen Lebensmittelbetriebes dann 

möglich, wenn dort bereits ein weiterer großflächiger Einzelhandelsbetrieb ansässig ist. Auch 

die Bezirksregierung Köln äußerte diesbezüglich Bedenken. Die Ansiedlung eines weiteren 

Lebensmitteldiscounters im Bereich des leerstehenden Baumarktgebäudes, würde bezüglich 

der Versorgungsfunktion negative Effekte, insbesondere auf den zentral-örtlichen Bereich von 

Eitorf zur Folge haben. Vor diesem Hintergrund wies der Rhein-Sieg-Kreis die Bauvoranfrage 

ab. Dies beklagte der Vorhabenträger vor dem Verwaltungsgericht Köln. 

 

Für den Bereich des ehemaligen Baumarktes setzten die Entwürfe der 6. Änderung zum 

Schutz des innerörtlichen Versorgungsbereiches ein eingeschränktes Gewerbegebiet fest, 

während für den vorhandenen Lebensmitteldiscounter und den Lebensmittelvollsortimenter 

standortangemessene Vergrößerungen der Verkaufsfläche zur Standortsicherung des ansäs-

sigen großflächigen Einzelhandels fixiert wurden. Diese wiesen gemäß parallel beauftragtem 
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Einzelhandelsgutachten keine negativen Wirkungen auf Nachbargemeinden oder die innerört-

lichen Versorgungsbereiche auf. 

 

Mit Schreiben vom 17.07.2019 teilte die Bezirksregierung Köln mit, dass der Vorentwurf der 6. 

Änderung mit den Zielen der Raumordnung und der Landesplanung übereinstimmt. 

 

Im Zuge des Bauleitplanverfahrens änderte der Rat der Gemeinde Eitorf seine Auffassung und 

beschloss in seinen Sitzungen am 09.12.2019 und am 15.06.2020 vom ursprünglichen Pla-

nungsziel Abstand zu nehmen und großflächigen Einzelhandel auch für den Bereich des ehe-

maligen Baumarktes zuzulassen. 

 

Das Verwaltungsgericht Köln hat schließlich in seinem Urteil vom 22.12.2020 entschieden, 

dass der rechtskräftige Bebauungsplan im Bereich des ehemaligen Baumarktes Flurstück 74 

und im Bereich des Lebensmittelvollsortimenters auf dem Flurstück 893 (beide sind seit Au-

gust 2022 zum Flurstück 1075 vereint worden) nichtig ist und die bauplanungsrelevante Zu-

lässigkeit des beantragten Lebensmitteldiscounters, des Drogerie- und Blumenmarktes nach 

§ 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB zu beurteilen sei. Nachdem dieses Urteil rechtskräftig wurde, hat 

der Rhein-Sieg-Kreis mit Datum vom 05.02.2021 die Bauvoranfragen und später den Bauan-

trag zu den oben genannten Vorhaben positiv beschieden. 

 

Hierdurch wurde im Bereich „Im Auel“ ein Verkaufsflächenzuwachs von rd. 1.950 m² (ohne 

Blumenladen) zulässig. Das mittlerweile erstellte Einzelhandelsgutachten zeigt auf, dass mit 

der Ansiedlung erhebliche Umsatzumverteilungen im Ortskern von Eitorf zu verbuchen sind. 

Eine weitere Beeinträchtigung ist dringend zu vermeiden.  

 

Eine standortangemessenere Erweiterung des vorhandenen Lebensmitteldiscounters und des 

Lebensmittelvollsortimenters waren gemäß Einzelhandelsgutachten ohne erhebliche Auswir-

kungen auf die Nachbargemeinden und den zentralen Versorgungsbereiches. 

 

Vor diesem Hintergrund wurde ein Vorentwurf der 6. Änderung des BP 14.3 Gewerbegebiet 

Ost III „Im Auel“, erarbeitet der die gerichtlich zulässige Entwicklung im Bereich des ehemali-

gen Baumarktgeländes auf gegenwärtig zulässigem Niveau beschränkte, um weitere Beein-

trächtigungen des zentralörtlichen Versorgungsbereiches zu vermeiden sowie die angestreb-

ten Modernisierungen und qualitativen Erweiterungen im Bereich des vorhandenen Lebens-

mittelvollsortimenters und des Lebensmitteldiscounters, die keine negative Auswirkungen auf 

den innerörtlichen Versorgungsbereich oder die Nachbargemeinden aufweisen, ermöglichte. 

 

Im Zuge der ersten Behördenbeteiligung wurde der in den Planunterlagen dargelegte Ver-

dacht, dass im Bereich Auel eine Agglomeration entstanden ist, durch die Bezirksregierung 

Köln bestätigt.   
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In der Summe ist im Bereich der 8. Änderung des BP 14.2 Gewebegebiet Ost II und der 6. 

Änderung des BP 14.3 Gewerbegebiet Ost III eine Agglomeration entstanden, die für den Be-

reich Lebensmitteldiscounter, Lebensmittelvollsortimenter und Drogeriemarkt eine gegenüber 

gleichem Angebot im innerörtlichen Bereich der Gemeinde Eitorf deutlich größeres Angebot 

aufweist.  

Es ist jegliche Erweiterung der zentrenrelevanten Angebote zu vermeiden. Der Bestand auf 

seine genehmigte Substanz zu beschränken. Somit ist das Ziel dieser Planung, die aufgrund 

anderer Genehmigungen basierenden Beeinträchtigungen auf den vorliegenden Bestand zu 

beschränken und keine weiteren Negativwirkungen zuzulassen. 

 

Der Bebauungsplan wird im Regelverfahren und somit mit einer Umweltprüfung vollzogen. 

Deren Dokumentation bildet der Umweltbericht als Bestandteil der Begründung. 

 

Dieser Umweltbericht bildet somit die Dokumentation der Umweltprüfung, die in diesem Falle 

sowohl die Belange des Umweltschutzes nach §1 Abs. 6 Nr. 7 und §1a BauGB sowie die 

Verträglichkeitsprüfung gemäß Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) bein-

haltet. 

 

Der Umweltbericht integriert ferner die notwendigen Fachgutachten Grünordnungsplan (= 

landschaftspflegerischer Fachbeitrag) und die Artenschutzprüfung auf der Stufe 1. Er greift 

dabei auf die vorliegenden Einzelhandels- und Verkehrsgutachten zurück. 

 

Ziel der Umweltprüfung ist es, alle erheblichen Umweltwirkungen zu ermitteln, zu vermeiden, 

zu vermindern und, wo nicht anders möglich, die Wirkungen auszugleichen bzw. funktional 

durch entsprechende Maßnahmen zu ersetzen. Er bildet somit den wesentlichen Part bei der 

Ermittlung und Abwägung über umweltrelevante Wirkungen im Bauleitplanverfahren. 

 

1.2 Bedarf an Grund und Boden 
 

Folgende städtebauliche Daten sind an dieser Stelle anzuführen: 

 

Größe des Plangebietes 21.464 m² 

davon 

SOLd1 Lebensmitteldiscounter   4.518 m² 

SOLd2 Lebensmitteldiscounter und Drogeriemarkt 7.820 m² 

SOLV Lebensmittelvollsortimenter 8.912 m² 

öffentliche Verkehrsfläche 214 m² 
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1.3 Einschlägige Fachgesetze und Fachpläne 
 

Da der "Katalog“ der festgelegten Ziele der einschlägigen Fachgesetze und Fachplanungen - 

Umwelt, Natur und Denkmalschutz ausgesprochen umfangreich ist, wird dieser in einer tabel-

larischen Übersicht im Anhang wiedergegeben. Diese gesetzlichen Vorgaben und Regelwerke 

bilden die oberste Leitzielebene zur Beurteilung der Auswirkung dieser Planung auf die in den 

§§ 1 Abs. 6 Nr. 7 und 1a BauGB aufgeführten Schutzgüter. Ein spezieller Katalog festgelegter 

Umweltziele liegt für die Gemeinde Eitorf nicht vor. 

 

1.4 Fachgutachten zur Berücksichtigung der Leitziele 
 

- Umweltbericht mit integriertem Grünordnungsplan, Prüfungen auf Umweltverträglichkeit 

und Artenschutzprüfung Stufe 1 zur 6. Änderung des BP 14.3 "Gewerbegebiet Ost III". 

 

 

2.0 Bestandssituation 
 

Das Plangebiet liegt im südlichen Randbereich der Siegaue, im Gewerbegebiet "Im Auel". Es 

liegt auf einem Niveau von ca. 87 m ü.NHN bis 88 m ü.NHN. Es wird im Norden von der "Sieg-

straße", im Süden von der Straße "Im Auel" und im Westen von der Straße "Im Laach" be-

grenzt. Nach Osten schließen weitere Gewerbegebietsflächen an das Plangebiet an. Der Be-

stand wird durch den heutigen Netto-Markt, den REWE XL sowie durch das leerstehende Ge-

bäude des ehemaligen Bau- und Hobby-Marktes geprägt. Es ist annähernd zu 100% versiegelt 

(siehe Luftbild auf nachfolgender Seite). 

 

Entlang der Straßen sind Baumreihen aus überwiegend Spitzahorn sowie einige Ziersträucher 

(mit z.B. Forsythie, Kirschlorbeer) und Bodendeckerrabatten auf Zierrasen ausgeprägt. 

 

Neben den schon erwähnten Gebäuden wird das Gebiet durch Stellplätze mit darin einge-

schalteten Fahrgassen geprägt. 
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2.1 Besonderer Artenschutz 
 

Bei der Inspektion des Plangebietes am 26.08.2017 sowie am 03.04.2018 wurden die Ge-

bäude und der Gehölzbestand auch in angrenzenden Bereichen auf Hinweise zu essenziellen 

Habitatstrukturen planungsrelevanter Arten untersucht. Der Netto-Markt und das leerstehende 

Gebäude des Bau- und Hobby-Marktes sowie der REWE XL wurden mit dem Fernglas von 

außen inspiziert. Das Plangebiet ist zu fast 100 % versiegelt. 

 

Hinweise auf essenzielle Habitatstrukturen von planungsrelevanten Arten wurden während der 

Begehung nicht vorgefunden. Eine dezidierte Auseinandersetzung mit den im Messtischblatt 

5210 Quadrant 2 aufgezahlten Arten ist dem Anhang zu entnehmen.  

 

Arten oder Vegetationsbestände, die den Regelungen des Umweltschadensgesetzes bzw. 

dem § 19 BNatSchG unterliegen, kommen im Plangebiet ebenfalls nicht vor.  

 

Das Gebiet wurde darüber hinaus mehrmals im Jahr 2023 begangen. Relevante Änderungen 

zu den Feststellungen im Jahr 2018 waren nicht festzustellen. 

 

Die Planung kann ohne Konflikte mit den Regelungen des besonderen Artenschutzes und dem 

Umweltschadensgesetz vollzogen werden. 

 

2.2 Einbettung in die Umgebung 
 

Das Plangebiet ist funktional in das Gewerbegebiet "Im Auel" eingebettet. Die im Norden be-

findliche L 333 bildet bezüglich biotisch funktionaler sowie visueller Aspekte eine Zäsur zur 

hochwertigen Siegaue, in der das Natura 2000-Gebiet DE-5210-303 Sieg sowie das Natur-

schutzgebiet SU-026 Siegaue in den Gemeinden Windeck, Eitorf und der Stadt Hennef liegen. 

Beeinträchtigungen dieser Schutzgebiete sind durch die hier „bestandsfixierte Planung“ aus-

zuschließen. 

Es ist abschätzbar davon auszugehen, dass die Wirkung des Gewerbegebietes nicht über die 

der L333 mit einer DTV 14.160 Kfz/24 h (am Knoten Im Laach/ L333) hinausgehen. Das Plan-

gebiet ist vollkommen in das Gewerbegebiet „Im Auel „ eingebettet. Der Bebauungsplan setzt 

den Bestand fest. 

 

Das Plangebiet liegt jedoch, wie ein großer Teil des Gewerbegebietes "Im Auel", fast vollstän-

dig im Überschwemmungsgebiet der Sieg. 

 

  



Umweltbericht zum BP Nr. 14.3 - Gewerbegebiet Ost III, 6. Änderung - 7 - 

 
 

 
 

Planungsbüro Schumacher GmbH 12/2023  PN 1552-00-W 
G:\Planungsbüro Schumacher GmbH\Projekte\1552-Bebauungsplan Im Auel Eitorf\Word\Texte\OffenlageDezember 2023\1552-Offenlage Dezember 2023-Umweltbericht 
zum BP Nr. 14.3 Gemeinde Eitorf.docx 

3.0 Planungsvorgaben und Schutzgebiete 
 

Die wesentlichen Darstellungen der übergeordneten Planungen, Landesentwicklungsplan, 

Regionalplan, Flächennutzungsplan wurden im Kapitel 5.0 der Begründung zum Bebauungs-

plan behandelt. Die einzig an dieser Stelle relevante Schutzgebietsausweisung ist das 2013 

festgesetzte Überschwemmungsgebiet der Sieg. 

 
 

4.0 Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswir-
kungen 

 

Der Umweltbericht integriert gemäß Abstimmung mit dem Rhein-Sieg-Kreis sowohl den land-

schaftspflegerischen Fachbeitrag als auch die Artenschutzprüfung Stufe 1. Dies ist auch vor 

dem Hintergrund zu sehen, dass das Plangebiet aus Sicht von Natur und Landschaft durch 

den Menschen fast vollständig versiegelt wurde und komplett in das Gewerbegebiet "Im Auel" 

eingebettet ist. Es weist, abgesehen vom straßenbegleitenden Baumbestand, insgesamt eine 

sehr geringe biotische Wertigkeit auf. 

 

4.1 Vorhabenwirkungen 
 

Die Planung beschränkt zukünftige Ausbaumaßnahme im Wesentlichen auf den Bestand. Zur 

Umsetzung der Planung (Vorhaben) können grundsätzlich drei zeitlich differierende Phasen 

mit ihren spezifischen Wirkungen unterschieden werden. Dies sind die baubedingten Wirkun-

gen, die anlagebedingten Wirkungen und die betriebsbedingten Wirkungen. Aufgrund der Tat-

sache, dass diese fast ausschließlich auf Flächen zu liegen kommen, die annähernd vollstän-

dig überbaut sind, sind die Vorhabenwirkungen als nicht erheblich einzustufen. Der Vollstän-

digkeit halber sollen diese jedoch hier Erwähnung finden. 

 

Baubedingte Wirkungen 

Zu den generell zu berücksichtigenden baubedingten Wirkungen zählen: 

- Geringfügige Beseitigung von Vegetationsbeständen, Entnahme, Bewegung und Lage-

rung, Bodenverdichtung von Kultosolen. 

- Immissionen von Baufahrzeugen (Lärm, Schadstoffe, Staub etc.). 

- Geringfügige Störungen/Beeinträchtigungen von Strukturen in Gewerbegebieten. 

- Geringfügige visuelle Beeinträchtigungen. 

 

Die baubedingten Beeinträchtigungswirkungen sind in der Regel als zeitlich begrenzt wirk-

same Eingriffsfolgen zu werten. Sie erfolgten in einem fast 100% versiegelten Bereich. 

 

Es ist davon auszugehen, dass sowohl eventuell vorgesehene Abriss- als auch Neu- und Um-

bauarbeiten maßgeblich durch die jeweiligen Baugenehmigungen geregelt werden, sodass 
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erhebliche umweltrelevante Beeinträchtigungen auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung 

nicht zu erwarten sind. Es sind insbesondere die strengen Regelungen der Genehmigungen 

zu "Bauen im Überschwemmungsgebiet" gemäß § 78 Abs. 4 WHG zu beachten. 

 

Hier spielt die rechtzeitige Zuordnung von erforderlichem kompensatorischem Retentionsraum 

eine entscheidende Rolle. 

 

Erhebliche Umweltgefahren, schwerwiegende Unfälle (Katastrophen) sind mit Realisierung 

der 6. Änderung nicht zu erwarten. 

 

Anlagebedingte Wirkungen 

Als anlagebedingte Auswirkungen der Vorhaben müssen Veränderungen der Umweltmedien 

sowie des Orts- und Landschaftsbildes erfasst werden, die durch die geplanten baulichen An-

lagen verursacht werden können. Hier sind grundsätzlich zu nennen: 

- Veränderung/Beeinträchtigung des örtlichen ökologischen Wirkungsgefüges, welche auf-

grund des hohen Versiegelungsgrades als nicht erheblich zu werten ist. 

- Beeinträchtigungen von Wasser (Überschwemmungsgebiet!), Klima, Luft, 

- ein relevanter Flächenverlust findet aufgrund der vorhandenen Strukturen nicht statt, 

- Veränderungen des Ortsbildes. 

 

Die anlagebedingten Wirkungen sind, mit Ausnahme des Bauens im Überschwemmungsge-

biet, als gering bis unerheblich einzustufen. Sie werden überwiegend im Bereich überbauter 

Flächen vollzogen. 

 

Auf die Lage im Überschwemmungsgebiet wird gesondert eingegangen. 

 

Betriebsbedingte Beeinträchtigungen 

Als betriebsbedingte Wirkungen sind Veränderungen der Umweltwirkungen und untergeordnet 

des Ortsbildes zu erfassen, die durch den Betrieb und die Unterhaltung der baulichen Anlagen 

verursacht werden. Diese haben verkehrliche Auswirkungen die durch den Ausbau des Kno-

tens L333/Im Laach zu beheben sind. Diese sind jedoch auf die erteilten Baugenehmigungen 

und nicht auf die hier aufgestellten Bauleitplanverfahren (parallel erfolgt die 54. Änderung des 

Flächennutzungsplanes) zurückzuführen. Dieses Bauleitplanverfahren dient der Begrenzung 

der durch die Baugenehmigung verursachte Beeinträchtigungen. Die betriebsbedingten Wir-

kungen sind für die hier zu behandelnden Schutzgüter in der Summe als nicht erheblich bis 

gering zu werten. Hier sind funktionstypische Wirkungen, wie Lärm- und Lichtimmissionen, 

geringfügige Veränderungen von Strahlungsenergien (z.B. Wärme) sowie in geringem Umfang 

Störwirkungen anzuführen, die jedoch im Bereich des maßgeblich durch Gewerbe geprägten 

Ortsteils "Im Auel" aufgrund der Vorbelastungen von geringer Wirkung sind und dort verblei-

ben.  
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4.2 Summationswirkungen mit anderen Vorhaben und Projekten im Ge-
meindegebiet Eitorf 

 

Von den zurzeit in Eitorf durchgeführten Planungen weist die 8. Änderung des Bebauungspla-

nes 14.2 Gewerbegebiet Ost II eine besondere Bedeutung auf. Aufgrund der räumlichen Nähe 

und funktionalen Verflechtung ist dies die einzige Planung der Gemeinde, die Kumulationswir-

kungen im Sinne einer Argumentation mit der 6. Änderung des BP 14.3 Gewerbegebiet Ost III 

induzieren kann. Alle weiteren Planungen liegen in zu großer Distanz zur 8. Änderung, deren 

Wirkungen im Nahbereich des Plangebietes verbleiben werden.  

 

Bezüglich Natur und Landschaft weist die 6. Änderung gegenüber den Möglichkeiten, die der 

BP 14.2 Gewerbegebiet Ost II und seine 8. Änderung festsetzten, keine Veränderung auf. Ne-

gative Wirkungen für die Schutzgüter von Natur und Landschaft gehen unter Berücksichtigung 

des erbrachten kompensatorischen Retentionsraumes (siehe unten) von der 8. Änderung des 

BP 14.2 Gewerbegebiet Ost II nicht aus. Summationswirkungen mit der 6. Änderung des 

BP 14.3 Gewerbegebiet Ost III für Natur- und Landschaft sind auszuschließen. 

 

Bezüglich der Vorhaben, die die 8. Änderung des BP 14.2 Gewerbegebiet Ost II städtebaulich 

sichert, wurden im Zuge des Bauantrages auch die Regelungen zum Bauen im Überschwem-

mungsgebiet umgesetzt. So werden bauliche Vorkehrungen im Bereich des Marktes getroffen, 

die Umweltschäden bei Überflutung vermeiden. Ferner wurde kompensatorischer Retentions-

raum für die zusätzlichen Inanspruchnahmen des Überschwemmungsgebietes geschaffen, 

die mit dem Umbau des Marktes einhergehen. Hierfür konnten Flächen im Plangebiet sowie 

im Bereich der Siegaue zugeordnet werden. Somit bestehen auch bezüglich der Lage im Über-

schwemmungsgebiet keine Auswirkungen, die summativ zu berücksichtigen sind. 

 

Maßgebliche Auswirkungen im Bereich der 6. Änderung bildet die nach § 34 zugelassene An-

siedlung des Lebensmitteldiscounters mit dem Drogeriemarkt, die zu erheblichen Umsatzum-

verlagerungen aus dem innerörtlichen Bereich beitragen. Sie bedingen auch eine Überlastung 

des Knotens Hauptstraße/“Im Laach“.  

Bezüglich der notwendigen Modernisierung des Lebensmittelvollsortimenters und der Stand-

ortsicherung des Lebensmitteldiscounters im Bereich der 6. Änderung kommt die BBE Han-

delsberatung GmbH, Hamburg zu dem Ergebnis, dass diese Umverteilung nur wesentlich Um-

verteilungseffekte im Bereich des Gewerbegebietes „Im Auel“ induziert. Hier spricht der Gut-

achter von Rückholeffekten gegenüber den neu angesiedelten Lebensmitteldiscounter und 

Drogeriemarktes im Bereich der ehemaligen Bau- und Hobbymarkt Immobilie. Auch das Ein-

zelhandelsgutachten kommt zu dem Schluss, dass der Ausbau des Lebensmitteldiscounters 

nördlichen der 6. Änderung (8. Änderung BP 14.2 Gewerbegebiet Ost II) keine erheblichen 

Kaufkraftumverteilungseffekt für den innerörtlichen Versorgungsbereich und angrenzende Ge-

meinde zur Folge hat.  
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In der Summe ist im Bereich der 8. Änderung des BP 14.2 Gewebegebiet Ost II und der 6. 

Änderung des BP 14.3 Gewerbegebiet Ost III jedoch eine Agglomeration entstanden, die für 

den Bereich Lebensmitteldiscounter, Lebensmittelvollsortimenter und Drogeriemarkt eine ge-

genüber gleichem Angebot im innerörtlichen Bereich der Gemeinde Eitorf deutlich größeres 

Angebot aufweist.  

Es ist jegliche Erweiterung der zentrenrelevanten Angebote zu vermeiden. Der Bestand auf 

seine genehmigte Substanz zu beschränken. 

 

 

5.0 Ausschluss der Beeinträchtigungen von Schutzgebieten, die 
gemäß Anlage 2 Nr. 2.3.1 - 2.3.11 zum Gesetz über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung in der Vorprüfung des Einzelfalls zu 
berücksichtigen sind 

 

Eitorf liegt im Naturpark Bergisches Land (NTP-002). Das Plangebiet ist Teil des Gewerbege-

bietes "Im Auel". Die Planung weist somit über den engeren Planbereich keine erheblichen 

Auswirkungen auf den Naturpark aus.  

 

Ferner befinden sich im (Wirkungs-) Bereich der 6. Änderung keine Nationalparks und Natur-

monumente nach § 24 des Bundesnaturschutzgesetzes, Biosphärenreservate und Land-

schaftsschutzgebiete gemäß §§ 25 und 26 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) so-

wie Naturdenkmäler gemäß § 28 des BNatSchG oder geschützte Landschaftsbestandteile 

nach § 29 BNatSchG. Die Wirkungen der Planung gegenüber den Wirkungen der L 333, an 

der eine Allee gemäß § 29 BNatSchG vorhanden ist, sind von nicht erheblicher Wirkung, so-

dass hier keine weiteren Untersuchungen oder Maßnahmen erforderlich sind. Bei einem not-

wendigen Umbau des Knotens Hauptstraße/ „Im Laach“, bedingt durch die Baugenehmigung 

und außerhalb des Geltungsbereichs der 6. Änderung, ist die Lage der Allee jedoch besonders 

zu beachten. 

Ferner liegen keine gesetzlich geschützten Biotope nach § 30 des BNatSchG, Wasserschutz-

gebiete nach § 51 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG), Heilquellenschutzgebiete nach § 53 

Abs. 4 WHG, im Wirkungsbereich der Planung.  

 

Planen im Überschwemmungsgebiet 

Auf der Ebene der Bauleitplanung stellt die Überplanung der bestehenden Bebauungspläne 

im Gewerbegebiet "Im Auel" der Gemeinde Eitorf keine Neuplanung dar, die im Sinne des § 78 

Abs. 2 WHG zu berücksichtigen wäre. Die Belange des Hochwasserschutzes sind jedoch ins-

besondere auf Ebene der Bauanträge zu beachten. Hier greifen die Regelungen des § 78 

Abs. 3 WHG (siehe Schutzgut Wasser). 
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6.0 Bestandsaufnahme und Bewertung der Schutzgüter ein-
schließlich der Prognose bei Durchführung der Planung 

 

Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

 

Basisszenario 

Das Plangebiet ist zu über 90% überbaut. Neben dem vorhandenen Gebäudebestand wird es 

maßgeblich durch Stellplätze und die darin eingeschalteten Fahrgassen geprägt. Vegetations-

strukturen gibt es lediglich im Randbereich. Hierbei handelt es sich um Pflanzstreifen mit Bo-

dendeckern und Baumreihen oder Solitäre (überwiegend Ahorn mit 10 cm bis 15 cm Brusthö-

hendurchmesser), die die Bauflächen zur angrenzenden Nutzung hin abgrenzen. Ausnahmen 

hiervon bildet ein Solitär (Spitzahorn) im zentralen Stellplatzbereich des Netto-Marken-Disco-

unters. Das gesamte Plangebiet weist somit keine hochwertigen biotischen Strukturen auf. Der 

Baumbestand an den Straßenzügen "Siegstraße" und "Im Auel" wird jedoch als erhaltenswert 

im Bebauungsplan festgesetzt. 

In Bezug auf die Schutzgüter Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt weist das Plangebiet 

mit Ausnahme der Bäume allenfalls eine geringe Bedeutung auf. 

 

Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 

Am oben beschriebenen Basisszenario wird sich aufgrund des hohen Versiegelungsgrades 

und der starken Nutzung der Flächen bei Nichtdurchführung der Planung nichts ändern. 

 

Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Mit Umsetzung der Planung werden sich an der gegenwärtigen Struktur keine erheblichen 

Veränderungen einstellen. Der vorhandene Baumbestand im Plangebiet erfährt durch die Er-

haltungsfestsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB eine zusätzliche Bestandssicherung. 

Ferner werden im Zuge der 6. Änderung, die Mehrinanspruchnahmen, die sich gegenüber 

einer maximal möglichen baulichen Ausschöpfung von 80% der Bauflächen eingestellt haben, 

ausgeglichen. 

 

In Bezug auf den Habitat- und den Artenschutz ist folgendes festzuhalten: 

Für die Bebauungspläne im Gewerbegebiet "Im Auel" typisch wurden in den 90iger Jahren 

Festsetzungen getroffen, dass entlang der straßenseitigen Grundstücksgrenze ein mindes-

tens 2 m breiter Streifen mit Ausnahme der Grundstückszufahrten dicht mit standortgerechten 

heimischen Sträuchern und Bäumen zu bepflanzen ist (Sichtschutz). Hierzu wurden ferner 

noch weitergehende Spezifikationen festgesetzt. Diese Festsetzung findet sich auch im Be-

bauungsplan 14.3 Gewerbegebiet Ost III von 1990. Dieser setzt im Bereich des Baumarktes 

und des REWE-Marktes, im Plan mit Einkaufszentrum beschriftet, ein Sondergebiet mit einer 

Grundflächenzahl von 0,8 fest. Im Bereich des heutigen Netto-Discounters wurde eine Misch-

gebietsfläche mit einer Grundflächenzahl von 0,4 festgesetzt. Eine Vollversiegelung war städ-

tebaulich nicht vorgesehen. In der ersten vereinfachten Änderung, die 1992 rechtskräftig 
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wurde, wurde die überbaubare Fläche zwischen dem Sondergebiet im Bereich des heutigen 

Baumarktes und der Mischgebietsfläche im Bereich des heutigen Netto-Marktes zu einer gro-

ßen überbaubaren Fläche vereinigt, die beiden Gebietsnutzungen durch eine Grenze unter-

schiedlicher Nutzung getrennt und für das Mischgebiet im Bereich des Netto-Marktes eine 

Grundflächenzahl von 0,6 festgesetzt hat, wobei die Möglichkeiten der Grundflächenzahlaus-

schöpfung von 0,8 durch Nebenanlagen etc. nicht eingeschränkt wurde. Diese Vollausschöp-

fungen sind auch innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile als maximale Flächen-

inanspruchnahme zu berücksichtigen.  

 
Eine Überschreitung dieser Höchstgrenzen sollte nur unter zwei Voraussetzungen vollzogen 

werden: 

 

1. Die Überschreitung erfolgt aus städtebaulichen Gründen. 

2. Die Überschreitung muss durch Umstände ausgeglichen sein oder durch Maßnahmen aus-

geglichen werden. Der Ausgleich muss sicherstellen, dass die allgemeinen Anforderungen 

an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht beeinträchtigt und nachteilige Auswirkun-

gen auf die Umwelt vermieden werden. 

 

Im Plangebiet hat der hohe Nutzungsdruck im innerörtlichen Bereich des Gewerbegebiets "Im 

Auel" dazu geführt, dass annähernd eine Vollversiegelung der Flächen im Zuge der Zeit vor-

genommen wurde. Hintergrund war das nicht ausreichende Stellplatzangebot. Ein nicht uner-

heblicher Teil der Stellplätze musste über externe Grundstücke den Nutzungen im Plangebiet 

zugeordnet werden. 

 

Dies ist auch historisch vor dem Hintergrund der ehemals angesiedelten Nutzungen zu sehen, 

wo insbesondere der großflächige Einzelhandel, der sowohl in Form eines Lebensmittelvoll-

sortimenters als auch eines Baumarktes vorlag mit einem begrenzten Stellplatzangebot aus-

kommen musste. Im Bereich des Lebensmitteldiscounters SOL d1 sind die Proportionen zwi-

schen Verkaufsfläche und Stellplatzangebot demgegenüber als städtebaulich angemessen zu 

werten. 

Mit der Baugenehmigung des Aldi und des Drogeriemarktes werden heute insbesondere im 

Bereich des ehemaligen Baumarktes und des Lebensmittelvollsortimenters städtebaulich sol-

che Proportionen geschaffen, dass die Zuordnung eines ausreichend großen Stellplatzange-

botes im Plangebiet nicht möglich ist. Es müssen zusätzlich 46 Stellplätze auf dem Flurstück 

902 an der Straße „Am Bahndamm“ in knapp 400 m Entfernung zugeordnet werden. 

 

Defizitäre Situationen bezüglich gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse haben sich mit der 

Mehrversiegelung im Bestand nicht eingestellt, jedoch ergeben sich Defizite im Bereich Um-

welt, die bei der notwendigen Vollausschöpfung der Überbauung durch Zuordnung externer 

Ausgleichsmaßnahmen im funktionalen Zusammenhang zu kompensieren sind.  
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 Größe 
 
 
 

m² 

Inanspruch-
nahme durch 

bauliche Anlagen 
alt 

80% 
m² 

Planung neu 

 
GRZ 

 
m² 

SOLd großflächiger Einzelhan-
delsbetrieb, Lebensmitteldis-
counter 

 
4.518 

 
3.614,4 

 
0,97 

 
4.282,46 

SOLd2 großflächiger Einzelhan-
delsbetrieb, Lebensmitteldis-
counter, Drogeriemarkt 

7.820 6.256 0,98 7.663,6 

SOLv Sondergebiet großflächi-
ger Einzelhandel Lebensmittel-
vollsortimenter 

 
8.912 

 
7.129,6 

 
0,98 

 
8733,76 

Summe 21.250 17.000  20.779,82 

 
 
Die Differenz der vorhandenen Nachverdichtung zur ursprünglich zulässigen Inanspruch-

nahme der Baugrundstücke beträgt 3.779,82 m² 

 

Bezogen auf die bebaute Fläche des Bebauungsplanes (ohne öffentliche Verkehrsfläche (Be-

stand = Planung)) von 20.779,82 m² sind somit ca. 3.780 m², durch Zuordnung externer Aus-

gleichsmaßnahmen zu kompensieren. Hierdurch wird den Wirkungen vorhandener städtebau-

licher Verdichtung des BP 14.3 in ausreichendem Maße Rechnung getragen. 

 

Gemäß Absprache mit der unteren Naturschutzbehörde des Rhein-Sieg-Kreises wird unter-

stellt, dass diese Mehrversiegelung auf den Flächen mit Pflanzbindungen zu liegen kam, die 

in etwa dem heute vorliegenden Gliederungsgrün entsprechen (Bodendecker etc.) und vor 

diesem Hintergrund mit einer Wertigkeit von 3 Punkten nach dem Verfahren von Froelich & 

Sporbeck (Wertigkeit von Siedlungs- und Industrieflächen) zu berücksichtigen sind. Zur Fest-

setzung der hier städtebaulich angestrebten möglichen Vollausschöpfung durch bauliche An-

lagen ist somit eine kompensatorische Zuordnung gemäß Verfahren von Froelich & Sporbeck 

von ca. 11.340 Punkten in die Planung einzustellen und durch Zuordnung durch Flächen des 

Ökokontos der Gemeinde Eitorf zu kompensieren.  

 

Im Gebiet sind keine essenziellen Habitatstrukturen planungsrelevanter Arten ausgeprägt. 

Tiere, Pflanzen und Biotope, die den Regelungen des Umweltschadensgesetzes bzw. des 

§ 19 BNatSchG unterliegen, sind nicht vorhanden. Somit entstehen mit der Umsetzung der 

Planung auch keine Konflikte mit den Regelungen des besonderen Artenschutzes und dem 

Umweltschadensgesetz. 
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Fläche 

 

Basisszenario 

Unter dem Schutzgut Fläche ist der Aspekt des flächensparenden Bauens zu verstehen. Dabei 

steht der qualitative Flächenbegriff stärker im Vordergrund als der quantitative, der im Umwelt-

bericht schwerpunktmäßig unter dem Schutzgut Boden zu beurteilen ist. Wie den vorangegan-

genen Abschnitten entnommen werden konnte, weist das Plangebiet bezüglich des Schutzgu-

tes Fläche eine besonders gute Voraussetzung auf, da die Fläche des Plangebietes fast voll-

ständig von baulichen Anlagen eingenommen wird. Das Basisszenario kann somit in folgende 

Flächengruppen gegliedert werden: 

 

Größe des Plangebietes 21.464,00 m² 

vorhandene Überbauung (inkl. öffentlicher Verkehrsfläche) 21.019,88 m² 

Flächen mit Pflanzbindungen u.a. mit Bodendeckern 444,12 m² 

 
Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 

Gegenüber dem Basisszenario wird sich keine Änderung einstellen. 

 

Prognose bei Durchführung der Planung 

Bei Umsetzung der Planung werden im Bereich des Plangebietes die Proportion überbaubare 

Fläche und Fläche mit Pflanzbindungen der gegenwärtigen Situation entsprechen. 

 

Größe des Plangebietes 21.464 m² 

davon 

SOLd1 Lebensmitteldiscounter   4.518 m² 

SOLd2 Lebensmitteldiscounter und Drogeriemarkt 7.820 m² 

SOLV Lebensmittelvollsortimenter 8.912 m² 

öffentliche Verkehrsfläche 214 m² 

 

 

Boden 

 

Basisszenario 

Das Plangebiet ist vollkommen überprägt und zu annähernd 100% versiegelt. In den kleinen 

bepflanzten Flächen sind ausschließlich Kultosole zu erwarten.  

 
Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 

Ohne Planung wird sich an den im Basisszenario beschriebenen Verhältnissen soweit abseh-

bar nichts ändern.  
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Prognose bei Durchführung der Planung 

Mit der Umsetzung des Vorhabens gehen keine erheblichen Beeinträchtigungen auf das Bo-

denpotenzial einher. Die vorhandenen bepflanzten Flächen werden als Flächen mit Pflanzbin-

dungen festgesetzt. Sie bleiben von einer Überbauung ausgenommen. Die Planung verur-

sacht keine Beeinträchtigungen des natürlichen Bodenpotenzials. 

 

 

Grund- und Oberflächengewässer 

 

Grundwasser 

 

Basisszenario 

Das Plangebiet liegt im Randbereich der Siegaue. Die durch das Geologische Landesamt für 

diesen Bereich benannten unmittelbar nördlich, aber auch ursprünglich südlich der L 333 lie-

genden naturnahen Bodenausprägungen weisen hohe Flurabstände auf. Ein unmittelbarer 

Grundwassereinfluss ist nicht gegeben. Wasserschutzgebietszonen oder Brunnenanlagen lie-

gen nicht im Wirkungsbereich der Vorhaben. 

 

Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung wird sich an den im Basisszenario beschriebenen Sach-

verhalten nichts ändern. 

 

Prognose bei Durchführung der Planung 

Da die maximale Flächeninanspruchnahme der 6. Änderung der des gegenwärtigen Zustan-

des entspricht, gehen keine Veränderungen bezüglich der Versiegelung und somit der Ver-

schiebung der Wasserhaushaltsbilanz zugunsten des Oberflächenabflusses einher. Grund-

wasseranschnitte sind im Bereich des Plangebietes nicht zu befürchten.  

 

Grundwassermessstelle 

Im Bereich des Plangebietes befindet sich die Grundwassermessstelle Nr. 0226-010. Bei der 

Änderung des Bebauungsplanes ist darauf zu achten, dass diese Messstelle nicht beeinträch-

tigt oder, falls sie nicht mehr genutzt werden soll, ordnungsgemäß zurückgebaut wird. Mit dem 

Eigentümer der Grundwassermessstelle ist rechtzeitig Kontakt aufzunehmen und eine ausrei-

chende Sicherung bzw. ein adäquater Ersatz abzusprechen und vorzunehmen. Sollte ein 

Rückbau der Grundwassermessstelle erforderlich sein, so ist der Rückbau entsprechend mit 

den DVGB, Arbeitsblatt W135, durchzuführen und gegebenenfalls ist eine Ersatzmessstelle 

zu errichten. Mit Durchführung der Arbeiten ist ein nach DVGB, Arbeitsblatt W120, zertifiziertes 

Brunnenbau- und Bohrunternehmen zu beauftragen.  
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Oberflächengewässer 

 

Basisszenario 

Im Plangebiet kommen keine Oberflächengewässer vor.  

 

Das Plangebiet liegt annähernd vollumfänglich im Überschwemmungsgebiet der Sieg, das 

2013 festgesetzt wurde. 

 

Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung wird sich an den im Basisszenario beschriebenen Sach-

verhalten nichts ändern. 

 

Prognose bei Durchführung der Planung 

Oberflächengewässer werden durch die Umsetzung des Vorhabens nicht beeinträchtigt. 

 
 
Überschwemmungsgebiet / Hochwasserrisiko / Starkregengefahren 

 

Der Geltungsbereich liegt zum großen Teil in dem nach § 76 WHG festgesetzten Über-

schwemmungsgebiet der Sieg, sodass die §§ 78 ff. WHG zu beachten sind. 

 
Lage des Plangebietes im Geltungsbereich des Überschwemmungsgebietes  
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Durch die Änderungen des vorliegenden Bauleitplanes werden keine neuen Bauflächen er-

schlossen und es findet keine Bebauung in zuvor anders genutzten Bereichen statt. Somit 

bestehen seitens der Bezirksregierung, Dezernat 54, zunächst keine Bedenken. Die Bezirks-

regierung, Dezernat 54, weist darauf hin, dass die Errichtung oder Erweiterung baulicher An-

lagen nach § 78 Abs. 4 WHG im festgesetzten Überschwemmungsgebiet untersagt ist. Jedes 

Bauvorhaben bedarf im Einzelfall einer wasserrechtlichen Genehmigung, über die im Fall des 

Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 14.3 von der Bezirksregierung Köln, Dezernat 

54, entschieden wird. An die Genehmigung sind verschiedene Bedingungen, wie z.B. der Aus-

gleich von verloren gegangenem Retentionsraum und die hochwasserangepasste Ausführung 

des Bauvorhabens geknüpft. Des Weiteren gelten im festgesetzten Überschwemmungsgebiet 

besondere Schutzvorschriften nach § 78a WHG, z.B. bezüglich der Lagerung wassergefähr-

dender Stoffe. Die Errichtung von Heizölverbrauchsanlagen ist nach § 78c WHG untersagt. 

 

Für die Bauleitplanung ist insbesondere § 78 Abs. 3 WHG von Bedeutung, da hier zu beach-

tende Aspekte der Abwägung nach § 1 Abs. 7 des BauGB für die planende Gemeinde genannt 

sind.  

 

Bei Beachtung der Ver- und Gebote des § 78 Abs. 4 i.V.m. Abs  5 WHG ist grundsätzlich eine 

Bebauung möglich, sodass diese wasserrechtlichen Regelungen der Umsetzung des hier vor-

liegenden Bauleitplanes nicht grundsätzlich entgegenstehen. 

Bezüglich der Abwägung auf Ebene der Bauleitpläne ist § 78, Abs. 3 WHG relevant. 

 

In festgesetzten Überschwemmungsgebieten hat die Gemeinde bei der Aufstellung, Änderung 

oder Ergänzung von Bauleitplänen für die Gebiete, die nach § 30 Abs. 1 und 2 (qualifizierte 

und vorhabenbezogene Bebauungspläne) oder § 34 des Baugesetzbuches zu beurteilen sind, 

in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 des Baugesetzbuches, insbesondere zu berücksichtigen: 

 

1. Die Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf die Oberlieger und Unterlieger. 

 

2. Die Vermeidung einer Beeinträchtigung des bestehenden Hochwasserschutzes. 

 

3. Die hochwasserangepasste Errichtung von Bauvorhaben. 

 

Das Plangebiet ist ein kleiner Ausschnitt des Gewerbegebietes "Im Auel", das überwiegend im 

Überschwemmungsgebiet der Sieg liegt. Die Festsetzungen des Bebauungsplanes bezüglich 

der Grundflächenzahl entsprechen dem der realen Inanspruchnahme des Gebietes durch bau-

liche Anlagen. 

 

Das Gebiet ist zwischen 97% und 98% überbaut. Die überbaubaren Flächen lassen bezogen 

auf den vorhandenen Gebäudebestand nur geringe Erweiterungen für eine Gebäudesanie-

rung etc. zu. Ziel der Bauleitplanung ist es, das Ziel 6.5-8 i.V.m. den Zielen 6.5-2 und 6.5-3 
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LEP NRW umzusetzen, um einer Verfestigung der entstandenen Agglomeration im Bereich 

Lebensmitteldiscounter / -vollsortimenter, Drogeriemarkt entgegenzuwirken. Eine erhebliche 

Vergrößerung des Gebäudebestandes ist damit ausgeschlossen. Gleiches gilt für die Stell-

plätze und Nebenanlagen. Sollte im Zuge von Sanierungen der Gebäude relevante Vergröße-

rungen von Gebäuden notwendig werden, oder sehen Vorhabenträger eine Anhebung der 

Stellplatzflächenhöhe vor, so greifen die Regelungen des § 78 Abs. 4 WHG, die Bauvorhaben 

oder Erweiterung baulicher Anlagen im Überschwemmungsgebiet grundsätzlich untersagen.  

 

Gemäß § 78 Abs. 5 kann jedoch die zuständige Behörde die Errichtung oder Erweiterung einer 

baulichen Anlage im Einzelfall genehmigen, wenn  

1.  das Vorhaben  

a)  die Hochwasserrückhaltung nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt und der Verlust 

von verlorengehendem Rückhalteraum umfang-, funktions- und zeitgleich ausgeglichen 

wird,  

b)  den Wasserstand und den Abschluss bei Hochwasser nicht nachhaltig verändert, 

c)  den bestehenden Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt und  

d)  hochwasserangepasst ausgeführt wird oder 

2.  die nachteiligen Auswirkungen durch Nebenbestimmungen ausgeglichen werden können. 

 

Somit ist bei einer zusätzlichen Inanspruchnahme von Retentionsraum eine Grundvorausset-

zung, dass ein entsprechender kompensatorischer Retentionsraum geschaffen wird, der die 

Wirkungen der Baukörper auf das Überschwemmungsgebiet und den Retentionsraum der 

Sieg ausgleicht.  

 

Im Gebiet, in dem die Erweiterung baulicher Anlagen vorgenommen werden sollen, darf der 

Wasserstand und dessen Abfluss durch diese Vorhaben nicht nachhaltig verändert werden, 

damit insgesamt der bestehende Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt wird.  

 

Zusätzlich sind sämtliche baulichen Maßnahmen hochwasserangepasst auszuführen. 

 

Die hochwasserangepasste Bauausführung beinhaltet zudem unter anderem einen Schutz der 

Bauwerke und Fundamente gegen Hochwasser, die Verwendung hochwasserbeständiger 

Baustoffe sowie besondere Einschränkungen für die Bauzeit. 

 
Ferner sind im Zuge des Bauantrages die Schutzvorschrift nach § 78a WHG bezüglich der 

Lagerung wassergefährdender Stoffe etc. oder der Errichtung von Heizölverbrauchsanlagen 

nach § 78c WHG zu beachten.  
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Selbst die Entwässerung von Baugruben bedarf einer wasserrechtlichen Erlaubnis. 

 

Die Regelungen und Festsetzungen, die im Bauleitplanverfahren vorgenommen wurden, be-

rücksichtigen einen vorsorglichen Umweltschutz, auch bezgl. der Lage des Plangebietes im 

Überschwemmungsgebiet. Unter Berücksichtigung, dass der Bebauungsplan aufgrund seiner 

Festsetzungen nur geringe Erweiterungsmöglichkeiten durch Aus- und Umbau im Bereich des 

Plangebietes zulässt, greifen im Zuge des Bauantrages die oben erörterten Regelungen des 

§ 78 Abs. 4 und 5 WHG. Erhebliche Auswirkungen auf das Überschwemmungsgebiet sind 

somit nicht zu erwarten. Der Bestandserhalt der vorhandenen Bebauung ist jedoch gesichert.  

 

Aufgrund der Stellungnahme der Bezirksregierung Köln Dezernat 54 Wasserwirtschaft sei an 

dieser Stelle noch auf die Punkte I.1.1 (Z) und I.2.1 (Z) aus der Verordnung über die Raum-

ordnung im Bund für einen länderübergreifenden Hochwasserschutz eingegangen.  

 

Durch die Erörterung zu diesen Zielen wird die Raumordnung in die Lage versetzt, neben der 

Flächenvorsorge, welche sich alleine am räumlichen Umgriff des Hochwassers im Über-

schwemmungs- und Risikogebieten orientiert, Wassertiefe und Fließgeschwindigkeiten als zu-

sätzliche Parameter heranzuziehen, um zu einer besseren Risikoabschätzung zu gelangen.  

Bezgl. der Fließgeschwindigkeit ergibt sich auf Basis des unten eingestellten Auszuges des 

Kartenwertes auf dem Server https://www.elwasweb.nrw.de/elwas-web/index.xhtml folgende 

Situation: 

 

Zur besseren Nachvollziehbarkeit werden veröffentlichte Gefahren-, Risiko- sowie Starkregen-

gefahrenhinweiskarten sowie die Karte zu Fleißgeschwindigkeiten-Wasserhöhe angeführt, die 

anschließend kurz erläutert und interpretiert werden. 

 

https://www.elwasweb.nrw.de/elwas-web/index.xhtml
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Hochwassergefahrenkarte mittlere Wahrscheinlichkeit  
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Hochwassergefahrenkarte niedrige Wahrscheinlichkeit  
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Hochwasserrisikokarte mittlere Wahrscheinlichkeit  
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Hochwasserrisikokarte niedrige Wahrscheinlichkeit 
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Starkregengefahrenhinweiskarte   
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Fließgeschwindigkeit + Wasserhöhen 
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Hochwassergefahrenkarte 

Bezogen auf die Auskunft der Hochwassergefahrenkarten sind bei hoher Wahrscheinlichkeit 

(HQ10) im Plangebiet keine Betroffenheiten gegeben.  

Bei einer mittleren Wahrscheinlichkeit (HQ100) sind im Gebiet ohne technischen Hochwasser-

schutz Wassertiefen von 0 bis 0,5 m Tiefe im Bereich des REWE-Vollsortimenters und der 

angrenzenden Stellplätze sowie im Bereich des nördlichen Netto-Parkplatzes gegeben. Im 

Bereich des ehemaligen Bau- und Hobbymarktes, sowie auf dem Teilbereich der Fläche des 

Netto-Lebensmitteldiscounters sind Wassertiefen zwischen 0,5 m bis 1,00 m zu verzeichnen. 

Im hinteren Bereich des Netto-Lebensmitteldiscounters und entlang der Straße „Im Auel“ sind 

kleinflächig Wassertiefen von 1,00 m bis 2,00 m zu erwarten. 

Bei einer niedrigen Wahrscheinlichkeit HQ-extrem, weist das Plangebiet ohne technischen 

Hochwasserschutz Wassertiefen von 1,00 m bis 2,00 m, partiell von 2,00 m bis 4,00 m auf. 

 

Hochwasserrisikokarten 

Bezüglich der Darstellungen der Hochwasserrisikokarte der Sieg mit einer hohen Wahrschein-

lichkeit (HQ10) sind die Flächen des Plangebietes nicht betroffen.  

Bezüglich der Hochwasserrisikokarte für eine mittlere Wahrscheinlichkeit (HQ100) werden 

ohne technischen Hochwasserschutz 1.900 Einwohner pro Ortslage im Gewerbegebiet „Im 

Auel“ betroffen.  

Gemäß Angabe der Hochwasserrisikokarte mit niedriger Wahrscheinlichkeit des HQextrem wer-

den im Gewerbegebiet „Im Auel“ 2.890 Einwohner pro Ortslage betroffen.  

 

Starkregenhinweiskarte 

Auf der Starkregenhinweiskarte für NRW wird für die Situation seltener Starkregen (Wieder-

kehrintervall 100 Jahre) entlang des Straßenzuges „Im Auel“, im Bereich des Netto-Parkplat-

zes, in der Zwischenfläche zwischen Netto und der ehemaliger Baumarktimmobilie, östlich der 

ehemaligen Baumarktimmobilie eine Wasserhöhe von 0,5 bis 1 m dargestellt. Für den nördli-

chen Nettoparkplatz sowie um den Lebensmittelvollsortimenter werden Wasserhöhen von 

0,1 m bis 0,5 m dargestellt. Kleinflächig sind im Bereich „Im Auel“ und zwischen Netto und 

ehemaligem Baumarktimmobilie Höhen von1 bis 2 m angegeben. 

 

Fließgeschwindigkeitskarte und Wasserhöhen 

Die Karte zu Hochwasserfließgeschwindigkeiten beim extremen Ereignis zeigt auf, dass sich 

im benannten Falle das Wasser im Bereich des Plangebietes ohne nennenswerte Fließge-

schwindigkeit einstauen wird. Hier sind im zentralen und südlichen Bereich des LIDL-Parkplat-

zes Höhen von 0,5 bis 1 m und 1 bis 2 m ganz im Süden in Richtung im Bereich „Im Auel“ zu 

verzeichnen. Gleiches Einstauen ist zwischen Netto und dem DM / Aldi / ehemaligen Extra-

Hobbybaumarkt zu verzeichnen. Auf den östlichen Parkplatzflächen zwischen ehemaligem 

Hobbymarkt und dem Rewe XL wird sich ein Einstau ebenfalls von 0,5 bis 1 m beim extremen 

Ereignis einstellen. Um den Rewe XL sind geringere Werte von 0,1 bis 0,5 m Wasserhöhe zu 

verzeichnen, dies gilt auch für die Bereiche nördlich der ehemaligen Hobbybaumarktimmobilie 
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und des Netto-Marktes mit den Flächen seiner westlich vorgelagerten Stellplätze. Die betroffe-

nen Bereiche entsprechen in etwa auch der Lage des festgesetzten Überschwemmungsge-

bietes. 

 

Auf allen Karten ist ersichtlich, dass das im Planungsbereich einstauende Wasser keine nen-

nenswerten Fließgeschwindigkeiten aufweist. Lediglich in der Karte extremer Niederschlager-

eignisse sind unmittelbar östlich des REWE-Marktes relativ geringe Fließgeschwindigkeiten 

von 0,2 bis 0,5 m/sec. dargestellt. Dieses ist auch südwestlich des Plangebietes im Bereich 

des Straßenzuges Auel (kleinflächig auch 0,5 bis 2 m/sec.) ausgewiesen. 

 

Insgesamt zeigt die Situation bei den entsprechenden Hochwasser- und Starkregenereignis-

sen im Bestand Gefahren auf, die ohne technischen Hochwasserschutz mit Einstauhöhen zwi-

schen 0,1 bis über 1 m beachtlich sind. Bezogen auf die Ausrichtung der vorhandenen Bau-

leitplanung wird sich diese Situation künftig nicht verschlechtern. Durch die Bauleitplanung 

wird der Bestand im Wesentlichen auf der gegenwärtigen Situation festgeschrieben.  

 

Da sich das Wasser ohne größere Fließgeschwindigkeiten einstaut, bewirkt die angesetzte 

Bauleitplanung auch keine Veränderungen im Hochwasserabfluss. Kleinere Auswirkungen im 

Zuge ggf. späterer Bauanträge zur Renovierung oder Umbau im vorhandenen Anlagenbe-

stand werden über die Vorgaben des § 78 WHG, hier die Absätze 4 und 5 nachhaltig gesteu-

ert. Erweiterungen baulicher Anlagen sind nur ausnahmsweise zulässig, wenn Sie den Gebo-

ten des Absatzes 5 des § 78 WHG entsprechen. Die vorliegende Bauleitplanung bewirkt ge-

genüber dem Bestand keine relevanten Veränderungen und keine Verschlechterungen des im 

Kapitel aufgezeigten Status Quo.  

 

 
Grundwassermessstelle Nr. 0226-010 

Die Messstelle darf nicht beeinträchtigt werden. Falls sie nicht mehr genutzt werden soll, ist 

ordnungsgemäß zurückzubauen. Mit dem Eigentümer der Grundwassermessstelle ist recht-

zeitig Kontakt aufzunehmen und eine ausreichende Sicherung bzw. ein adäquater Ersatz ab-

zusprechen und vorzunehmen. Sollte ein Rückbau der Grundwassermessstelle erforderlich 

sein, so ist der Rückbau entsprechend mit den DVGW, Arbeitsblatt W135, durchzuführen. Ge-

gebenenfalls ist eine Ersatzmessstelle zu errichten. Mit Durchführung der Arbeiten ist ein nach 

DVGW, Arbeitsblatt W120, zertifiziertes Brunnenbau- und Bohrunternehmen zu beauftragen. 

(Der Hinweis ist erst zum Bauantrag relevant !) 
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Klima/Luft 

 

Basisszenario 

Das Klima in Eitorf ist mild und warm gemäßigt. Im Jahresdurchschnitt beträgt die Temperatur 

in Eitorf 9.8 °C, der Niederschlag 733 mm. Im Februar fallen durchschnittlich 46 mm, im Juni 

75 mm. Lokal- und mikroklimatisch ist das Plangebiet in das Gewerbegebiet "Im Auel" einge-

bettet und weist ein für diese Bereiche typisches Bestandsklima mit hohem Versiegelungsgrad 

auf. Bezüglich der Proportionen Gebäude, Stellplätze, Fahrgassen und Lagerflächen ist das 

Gebiet nördlich der Bahnlinie als weitgehend offen zu bezeichnen. Durchlüftungsengpässe 

und lokalklimatische Barrieren sind im Gewerbegebiet nicht so ausgeprägt, dass Beschwerden 

über unzureichende lufthygienische Situationen vorliegen. 

 

Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung wird sich an den im Basisszenario beschriebenen Sach-

verhalten nichts ändern. 

 
Prognose bei Durchführung der Planung 

Bei Durchführung der Planung wird sich an dem im Basisszenario beschriebenen Sachverhalt 

nichts ändern. Die Planung beschränkt die bauliche Entwicklung weitgehend auf den Bestand. 

 

 

Landschaft/Ortsbild 

 

Basisszenario 

Das Plangebiet bildet einen Teilabschnitt im Gewerbegebiet "Im Auel".  

 

Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung wird sich an den im Basisszenario beschriebenen Sach-

verhalten nichts ändern. 

 
Prognose bei Durchführung der Planung 

Mit Umsetzung der 6. Änderung wird der vorhandene Baumbestand durch Festsetzungen ge-

schützt. Die Fixierung der maximalen Gebäudehöhen bewirkt eine harmonische Eingliederung 

des Plangebietes in das Gewerbegebiet "Im Auel", sodass mit Umsetzung der Planung keine 

Konflikte bezüglich Orts- und Landschaftsbildes gegeben sind.  
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Mensch und seine Gesundheit sowie Bevölkerung 

 

Basisszenario 

Das Plangebiet ist in das Gewerbegebiet "Im Auel" eingebettet. Innerhalb des Gewerbegebie-

tes sind Misch-, Sondergebiete und Gewerbegebietsflächen ausgewiesen. Die Struktur weist 

eine typische Substanz älterer Gewerbegebietsflächen auf, wobei im Bereich "Im Auel" nörd-

lich der Bahnlinie das produzierende Gewerbe gegenüber Dienstleistung, großflächigem Ein-

zelhandel, Verwaltungsgebäuden deutlich zurücktritt. Relevante erhebliche Umweltwirkungen, 

die zu Beschwerden in der Bevölkerung führen, sind nicht bekannt. Auf die Gefahren durch 

die Lage bei Überschwemmungen wurde im vorangegangenen Kapitel schon hingewiesen. 

 

Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung wird sich an den im Basisszenario beschriebenen Sach-

verhalten nichts ändern. 

 

Prognose bei Durchführung der Planung 

Die Planung setzt die genehmigten Nutzungsstrukturen fest. Es kann jedoch davon ausgegan-

gen werden, dass bei Um-, Aus- oder Neubaumaßnahmen die neuesten Standards der Um-

welttechnik greifen, was zu einer Verbesserung in Bezug auf Emissionen und Immissionen 

und dem Einsatz von erneuerbaren Energien führen wird. Dies kommt dem Menschen und 

seiner Gesundheit mittel- und langfristig zugute.  

 

Kultur- und Sachgüter 

 

Basisszenario 

Für das Plangebiet liegen keine Rückläufe vor, die aufzeigen, dass im Plangebiet Boden- oder 

Baudenkmäler noch sonstige schützenswerten Sachgüter ausgewiesen wurden. 

 
Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung wird sich an den im Basisszenario beschriebenen Sach-

verhalten nichts ändern. 
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Prognose bei Durchführung der Planung 

Belange des Bau- und Bodendenkmalschutzes werden durch die Realisierung des Vorhabens 

nicht berührt. Im Zuge der Bautätigkeiten sind die Regelungen des Denkmalschutzes zu be-

achten (siehe Hinweis auf den Urkundsplan). 

 

 

Erdbebengefährdung 

 

Es wird auf die DIN 4149:2005-04 ("Bauten in deutschen Erdbebengebieten") hingewiesen. 

Die Gemeinde Eitorf, Gemarkung Eitorf, liegt dabei in der Erdbebenzone 0 der geologischen 

Untergrundklasse R. Innerhalb der Erdbebenzone 0 müssen gemäß DIN 4149 für übliche 

Hochbauten keine besonderen Maßnahmen hinsichtlich potenzieller Erdbebeneinwirkungen 

ergriffen werden. Es wird jedoch dringend empfohlen, im Sinne der Schutzziele der DIN 4149 

für Bauwerke der Bedeutungskategorie 3 und 4 entsprechend den Regelungen nach Erdbe-

benzone 1 zu verfahren. 

 

 

Emissionen 

 

Basisszenario 

Das Plangebiet unterliegt zurzeit den Immissionen, die die Handels- und Gewerbebetriebe 

sowie der Straßenverkehr verursachen. Beschwerden über erhebliche Lärm-, Staub- oder an-

dere Emissionen liegen nicht vor. Die Einhaltung der notwendigen Umweltstandards 

wird/wurde im Zuge der Bauanträge der im Gewerbegebiet "Im Auel" ansässigen Firmen ge-

regelt. 

 

Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung wird sich an den im Basisszenario beschriebenen Sach-

verhalten nichts ändern. 

 

Prognose bei Durchführung der Planung 

Mit Umsetzung der Planung werden sich die vorhandenen Emissionen/Immissionen nicht er-

heblich verändern. Dies muss auch vor dem Hintergrund gewertet werden, dass das Plange-

biet über Jahre einer "Vollausschöpfung" unterlag. Die Planung lässt keine relevanten Erwei-

terungen zu. Jede Erneuerung wird aufgrund der fortschreitenden Umweltstandards zu einer 

Verbesserung der Emission führen.  
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Abfall 

 

Basisszenario und Auswirkungen bei Durchführung der Planung 

Sowohl der Netto-Markt Bestand als auch der REWE XL und der ehemalige Bau- und Hobby-

Markt waren bzw. sind an das lokale Abfallsystem angebunden. 

 
Bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung wird sich an den im Basisszenario beschriebenen Sach-

verhalten nichts ändern. 

 

Prognose bei Durchführung der Planung 

Bei Durchführung der Planung wird sich an den im Basisszenario beschriebenen Sachverhal-

ten nichts ändern. 

 

 

Altlasten 

 

Im Plangebiet ist ein Altstandort mit der Nr. 5210/0017-0 nachrichtlich erfasst (siehe Lageplan). 

Dabei handelt es sich um eine ehemalige Tankstelle, welche 1998 stillgelegt worden ist. In 

diesem Zusammenhang wurde ein umwelt-technische Untersuchung durchgeführt. Die Ergeb-

nisse ließen keine Hinweise auf nutzungsbedingte Untergrundverunreinigungen erkennen, der 

Altlastverdacht konnte somit ausgeräumt werden. Die unterirdischen Tanks sind damals im 

Rahmen des Tankstellenrückbaus im Boden verblieben. 

Dem Planverfahren stehen aus Altlastensicht keine Bedenken entgegen. Es wird angeregt, 

folgenden Hinweis ergänzend zu berücksichtigen: 

„Das Amt für Umwelt- und Naturschutz ist bei geplanten Baumaßnahmen im Bereich des Alt-

standortes 5210/0017-9 im Baugenehmigungsverfahren zu beteiligen.“ 

 

 

Erneuerbare Energien und sparsame effiziente Nutzung von Energien 

 

Basisszenario 

Bezüglich der Nutzung von erneuerbaren Energien und der sparsamen und effizienten Nut-

zung von Energien weist die Bestandssituation zum Teil einen defizitären bzw. einen älteren 

technischen Standard auf. 
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Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 

Es ist davon auszugehen, dass kurz oder mittelfristig eine Modernisierung der Anlagentechnik 

in den Gebäuden vorgenommen wird. Dies führt gegenüber des gegenwärtigen Zustandes zu 

einer deutlichen Verbesserung. 

 
Prognose bei Durchführung der Planung 

Die 6. Änderung lässt den Einsatz erneuerbarer Energien und die sparsame Nutzung von 

Energien vollumfänglich zu. 

 

 

6.1 Wechselwirkungen 
 

Die Wechselwirkungen der einzelnen Schutzgüter werden schon durch die Mehrfachnennung 

der gesetzlichen Vorgaben und Leitziele, die unter Kapitel 1.3 bzw. im Anhang angeführt sind, 

verdeutlicht. Es ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass alle in den einzelnen Gesetzen 

medial betrachteten Schutzgüter sich gegenseitig durchdringen und beeinflussen. Das Plan-

gebiet ist aufgrund seiner anthropogenen Nutzung annähernd komplett überformt. Naturnahe 

Ausbildungen gibt es nicht.  

 

Die Flächen sind überwiegend versiegelt und überbaut. Untergeordnet sind Pflanzflächen mit 

Baumreihen entlang der Siegstraße oder des Straßenzuges "Im Auel" vorhanden. Die 

Schmutz- und Regenwässer werden dem örtlichen Netz zugeführt. Der faunistische Besatz 

hat sich auf die starken Störwirkungen und den hohen Versiegelungsgrad im Plangebiet und 

dessen angrenzenden Bereichen eingestellt. Die 6. Änderung des BP 14.3 "Gewerbegebiet 

Ost III" bewirkt mit der durch sie festgesetzten Beschränkungen auf die genehmigten Nutzun-

gen keine erhebliche strukturelle Veränderung der relevanten Umweltmedien. Sie verbleibt 

bezüglich Flächeninanspruchnahme und Durchgrünung im Bestand. Die vorhandene fast 

100%-ige Überbauung stellt die wesentlichste Unterbrechung des ökologischen Wirkungsge-

füges dar. Sie ist bei der Ermittlung der Planungswirkungen besonders zu berücksichtigen und 

wird durch die Zuordnung externer Ausgleichsflächen kompensiert. 

 

 

6.2 Auswirkungen auf das Natura 2000- sowie Naturschutzgebiet der Sieg 
 

Natura 2000-Gebiet DE-5210-303 Sieg 

Nördlich des Plangebietes, durch den Verlauf der L 333 , die zwischen der L333 und der Plan-

gebiet liegenden Gewerbefläche getrennt und in einem Abstand zwischen ca. 210 m und 

380 m, liegt das Natura 2000-Gebiet DE-5210-303 Sieg.  
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Der Flusslauf der Sieg, zum Teil mit Unterwasservegetation, stellt Lebensraum für Lachs, 

Meer-, Bach- und Flussneunauge sowie Groppe bereit. Die flussbegleitenden Ufergehölze und 

Auwälder an Altarmen repräsentieren die ursprüngliche Weichholzaue (LANUV November 

2016, Stand August 2001). Schutzgegenstand und Schutzziele sind die Erlen-, Eschen- und 

Weichholzauenwälder (91E0, prioritärer Lebensraum), natürliche eutrophe Seen und Altarme 

(3150), Fließgewässer mit Unterwasservegetation (3260), Flussneunauge, Meerneunauge, 

Lachs sowie die bedeutenden Tierarten Steinbeißer, Groppe, Bachneunauge, Bitterling (alles 

Fische) und schwarzer Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Insekt), die zu erhalten und zu fördern 

sind. Die Planung setzt die genehmigten Nutzungen im Bestand fest. Auf diese Schutzziele 

und maßgeblichen Bestandteile des Natura 2000-Gebietes weist die Realisierung der 6. Än-

derung des BP 14.3 Gewerbegebiet Ost III keine Auswirkungen auf. Die wesentlichen Wirkun-

gen des Vorhabens verbleiben im Bereich des Gewerbegebietes. Die Wirkungen des notwen-

digen Ausbaus des Knotens L333 / Im Auel (Kreisverkehrsplatz oder Lichtsignalanlage) gehen 

auf die Baugenehmigung zurück. Abschätzbar verbleiben diese Wirkungen im Bereich der ge-

genwärtigen Vorbelastungen, die die Verkehre von über 14.000 KFZ/d mit sich bringen. Diese 

reduzieren sich während der Umbauzeiten. Auf die Schutzgebiete hat der zeitlich begrenzte 

Ausbau keine Wirkungen. Die notwendigen Verfahren werden außerhalb dieses Bauleitplan-

verfahrens durchgeführt und werden unter Berücksichtigung der dann geltenden gesetzlichen 

Regelungen vollzogen. Dieses Bauleitplanverfahren vermeidet weitere Beeinträchtigungen. 

 

Naturschutzgebiet SU-0265 Siegaue 

Die Sieg ist auch als Naturschutzgebiet "Siegaue" in den Gemeinden Windeck, Eitorf und der 

Stadt Hennef geschützt. Dabei verläuft der Geltungsbereich des Naturschutzgebietes etwas 

anders als jener des oben beschriebenen FFH-Gebietes. Auch werden an dieser Stelle jene 

Schutzziele des Naturschutzgebietes benannt, die nicht durch die Schutzziele zum FFH-Ge-

biet abgedeckt werden. Schutzziele des Naturschutzgebietes sind z.B. die durchgehende weit-

gehend naturnahe Flusslandschaft als Hauptachse eines Biotopverbundes von landesweiter 

und europäischer Bedeutung.  

Weitere Schutzziele sind die Lebensgemeinschaften oder Lebensstätten bestimmter, zum Teil 

stark gefährdeter bzw. vom Aussterben bedrohter, wild lebender Pflanzen- und Tierarten sowie 

der Sieg selber als zusammenhängendes, durchwanderbares Gewässersystem mit den dazu-

gehörigen wandernden Fischarten. Auch hier weist die Planung aufgrund ihrer Einbettung in 

das vorhandene Gewebegebiete und einer Entfernungen von 150 m bis 280 m zum Natur-

schutzgebiet und ihrer Ausrichtung zur Vermeidung weiterer Beeinträchtigungen keine erheb-

lichen Wirkungen auf das Schutzregime des Naturschutzgebietes auf. 
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7.0 Ergebnisse der Umweltprüfungen 
 

Mit der BauGB-Novelle 2017 fand eine Annäherung der Prüfkriterien zum UVPG wie auch der 

Anlage 1 zum BauGB bezüglich der Ermittlung der umwelterheblichen Auswirkungen des Vor-

habens bzw. der Planung statt. 

 

Die Durchführung der Umweltprüfungen erfolgt formal über das Verfahren der Bauleitplanung, 

was sich sowohl in der textlichen Ausgestaltung des hier vorliegenden Umweltberichtes als 

auch im Planverfahren widerspiegelt. 

 

Bezüglich der zu berücksichtigenden wesentlichen Prüfkriterien, wie Merkmale der Vorhaben, 

Standorte der Vorhaben, Art und Merkmale der möglichen Auswirkungen, fanden alle relevan-

ten Aspekte in der vorangegangenen Umweltprüfung Berücksichtigung, dies insbesondere in 

der Gliederung Basisszenario, Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung und 

bei Durchführung der Planung gemäß der Vorgaben (Anlage 1) zur Umweltprüfung im Zuge 

der Bauleitplanung. Formal wurde zusätzlich die Ermittlung der Auswirkungen von potenziellen 

Beeinträchtigungen von Schutzgebieten gemäß der Anlage 3 Nr. 2.3.1 bis 2.3.11 zum Gesetz 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung zum besonderen Artenschutz, zu Summationswirkun-

gen etc. hervorgehoben. Ziel dieser Planung ist eine Fixierung der genehmigten Nutzungen 

auf den Bestand. Mit dem auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung festgesetzten Ver-

meidungs-, Verminderungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen kann an dieser Stelle fest-

gehalten werden, dass auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung und dem vorliegenden 

Datenbestand keine naturhaushaltlichen und Umweltbelange durch die Planung so betroffen 

werden, dass die Planung insgesamt nicht umweltverträglich umgesetzt werden kann. Beacht-

lich sind Vorhabenrealisierungen im Bereich des Überschwemmungsgebietes. 

 

Über den insgesamt erbrachten Ermittlungs- und Bewertungsrahmen hinaus sind keine weite-

ren formalen Schritte im Sinne einer ergänzenden oder weiterführenden Umweltverträglich-

keitsprüfung erforderlich. 

 

 

8.0 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum 
Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen/Standortalternativen 

 

Die effektivste Maßnahme zur Vermeidung von Umweltauswirkungen bildet die Standortwahl.  

Da es gilt, die Planung auf den genehmigten (Nutzungs-) Bestand auszurichten, um weitere 

Defizite im zentralen Versorgungsbereich von Eitorf zu vermeiden und der entstandene Ag-

glomeration entgegenzuwirken, kann dies nur durch die 6. Änderung an dieser Stelle erfolgen. 

Sie weist die insgesamt geringsten Umweltwirkungen auf. Standortalternativen im Gebiet der 

Gemeinde Eitorf existieren nicht. Die im Lauf der Jahre eingetretenen zusätzliche 



Umweltbericht zum BP Nr. 14.3 - Gewerbegebiet Ost III, 6. Änderung - 35 - 

 
 

 
 

Planungsbüro Schumacher GmbH 12/2023  PN 1552-00-W 
G:\Planungsbüro Schumacher GmbH\Projekte\1552-Bebauungsplan Im Auel Eitorf\Word\Texte\OffenlageDezember 2023\1552-Offenlage Dezember 2023-Umweltbericht 
zum BP Nr. 14.3 Gemeinde Eitorf.docx 

Bestandsversiegelung ist durch Zuordnung von Flächen des Ökokontos der Gemeinde Eitorf 

im Umfang von 10.620 Punkten zu kompensieren. 

 

 

9.0 In Betracht kommende andere Planungsmöglichkeiten 
 

Die notwendige städtebauliche Überplanung weist keine anderen Planungsmöglichkeiten auf. 

 

 

10.0 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten 
technischen Verfahren bei der Umweltprüfung sowie Hinweise 
auf Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung der Anga-
ben aufgetreten sind 

 

Die wichtigsten Maßnahmen und Verfahren zur Untersuchung bzw. zur Abschätzung der Aus-

wirkungen des Vorhabens stellt dieser Umweltbericht mit integriertem landschaftspflegeri-

schem Fachbeitrag und der Artenschutzprüfung Stufe 1, das Verkehrs- und Einzelhandelsgut-

achten dar.  

 

 

11.0 Zusammenfassung 
 

Im Bereich des Gewerbegebietes "Im Auel", zwischen Siegstraße, Im Laach und Im Auel, sind 

mit ca. 2 ha Größe ein Lebensmitteldiscounter, das Gebäude eines stillgelegten Hobby- und 

Baumarktes in den gemäß Baugenehmigung ein ALDI, ein DM und ein Blumenmarkt angesie-

delt werden dürfen sowie ein Lebensmittelvollsortimenter vorhanden. Neben den benannten 

zum Teil recht großen Gebäudekomplexen wird die Fläche fast vollständig von Stellplätzen 

und ihren Fahrgassen eingenommen. Kleinere Grünstrukturen, Pflanzstreifen mit Baumreihen, 

befinden sich lediglich im Übergang zu den genannten Straßenzügen.  

 

Vor diesem Hintergrund wurde ein Vorentwurf der 6. Änderung des BP 14.3 Gewerbegebiet 

Ost III „Im Auel“, erarbeitet der die gerichtlich zulässige Entwicklung im Bereich des ehemali-

gen Baumarktgeländes auf gegenwärtig zulässigem Niveau beschränkte, um weitere Beein-

trächtigungen des zentralörtlichen Versorgungsbereiches zu vermeiden sowie die angestreb-

ten Modernisierungen und qualitativen Erweiterungen im Bereich des vorhandenen Lebens-

mittelvollsortimenters und des Lebensmitteldiscounters, die keine negative Auswirkungen auf 

den innerörtlichen Versorgungsbereich oder die Nachbargemeinden aufweisen, ermöglichte. 
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Im Zuge der ersten Behördenbeteiligung wurde der in den Planunterlagen dargelegte Ver-

dacht, dass im Bereich Auel eine Agglomeration entstanden ist, durch die Bezirksregierung 

Köln bestätigt.  

In der Summe ist im Bereich der 8. Änderung des BP 14.2 Gewebegebiet Ost II und der 6. 

Änderung des BP 14.3 Gewerbegebiet Ost III eine Agglomeration entstanden, die für den Be-

reich Lebensmitteldiscounter, Lebensmittelvollsortimenter und Drogeriemarkt eine gegenüber 

gleichem Angebot im innerörtlichen Bereich der Gemeinde Eitorf deutlich größeres Angebot 

aufweist.  

Es ist jegliche Erweiterung der zentrenrelevanten Angebote zu vermeiden. Der Bestand auf 

seine genehmigte Substanz zu beschränken. 

 

Der Bebauungsplan wird im Regelverfahren und somit mit einer Umweltprüfung vollzogen. 

Deren Dokumentation bildet der Umweltbericht als Bestandteil der Begründung. 

 

Dieser Umweltbericht bildet somit die Dokumentation der Umweltprüfung, die in diesem Falle 

sowohl die Belange des Umweltschutzes nach §1 Abs. 6 Nr. 7 und §1a BauGB sowie die 

Verträglichkeitsprüfung gemäß Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) bein-

haltet. 

 

Die Planung wird im Regelverfahren vollzogen, sodass die Umweltprüfung mit Erstellung des 

Umweltberichtes erforderlich ist. Der hier vorliegende Umweltbericht beinhaltet somit die Do-

kumentation der Umweltprüfung nach Baugesetzbuch und UVPG. Er integriert als Fachgut-

achten das Leistungsbild Grünordnungsplan und die Artenschutzprüfung auf der Stufe 1. 

 
Aufgrund der fast vollständigen Überbauung und der damit einhergehenden geringen Wertig-

keit bezüglich der zu untersuchenden Umweltgüter weist die 6. Änderung des BP 14.3 Gewer-

begebiet Ost III, die die vorhandenen Nutzungen auf ihren Bestand festsetzt, keine erheblichen 

Wirkungen auf die Schutzgüter Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt, Boden, Wasser, Klima, 

Luft, Mensch, menschliche Gesundheit, Kultur- und Sachgüter auf. Von den Vorhaben, die 

durch die Festsetzungen der 6. Änderung des BP 14.3 städtebaulich gesichert werden, gehen 

keine Risiken für schwere Unfälle oder Umweltkatastrophen aus. Eine negative Veränderung 

von Emissionen bzw. Immissionen ist mit der 6. Änderung ebenfalls nicht zu erwarten. Essen-

zielle Habitatstrukturen planungsrelevanter Arten liegen nicht vor. Beeinträchtigungen des 

nahe liegenden Naturschutz- und FFH-Gebietes Sieg sind auszuschließen, sodass die Pla-

nung im Benehmen mit den Ver- und Geboten des Gebiets- und besonderen Artenschutzes 

und den Regelungen des Umweltschadensgesetzes umgesetzt werden kann.  

 

Die 6. Änderung stellt keine Neuplanung in einem festgesetzten Überschwemmungsgebiet 

dar. Die Regelungen zu Bauen im Überschwemmungsgebiet gemäß § 78 Abs. 3 WHG sind 

auf der folgenden Planungsebene im Zuge der Bauanträge zu beachten. Auf Ebene der 
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verbindlichen Bauleitplanung wurden die wasserrechtlichen Belange einvernehmlich mit der 

Wasserbehörde abgestimmt. 

 

Die 6. Änderung trägt darüber hinaus noch der sich im Gebiet mittlerweile eingestellten starken 

Überbauung der Flächen Rechnung. Maximal wäre auf den 2 ha eine Inanspruchnahme durch 

bauliche Anlagen von 80% möglich gewesen. Der hohe Druck im Bereich des Misch-/Sonder-

gebietes, insbesondere das eingeschränkte Stellplatzangebot, führte dazu, dass seitens der 

ansässigen Betreiber weitgehend eine Vollausschöpfung der vorhandenen Grundstücke im 

Laufe der Jahrzehnte umgesetzt wurde. Eine Beeinträchtigung von gesunden Arbeitsverhält-

nissen ist hierdurch nicht entstanden. Diese Notwendigkeit, im Innenbereich eine maximale 

Ausschöpfung der Fläche festzusetzen, greift die 6. Änderung auf, in dem sie entsprechend 

hohe Grundflächenzahlen in den einzelnen Nutzungsstrukturen festsetzt, somit den Bestand 

städtebaulich manifestiert. Hieraus ergibt sich jedoch aus umweltrechtlicher Sicht der Bedarf, 

die Inanspruchnahmen, die über 80% der jeweiligen Baugrundstücke hinausgehen, durch Zu-

ordnung von Kompensationsflächen des Ökokontos der Gemeinde Eitorf zu kompensieren. 

Somit ist gemäß Bewertungsverfahren von Froelich & Sporbeck ein Kompensationsdefizit von 

10.620 Punkten auszugleichen. Mit Zuordnung dieses Ausgleichs kann die 6. Änderung des 

BP 14.3 Gewerbegebiet Ost III umweltverträglich umgesetzt werden. 

 

 

Aufgestellt:  

Wiehl, im Dezember 2023 
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Anhang 1 
 

Relevante Ziele des Umweltschutzes in den Fachgesetzen und Fachplänen und ihre 

Berücksichtigung 

 

Schutzgut Quelle Zielaussage 

Tiere,  

Pflanzen 

Bundesnaturschutz-
gesetz  

(BNatSchG) 

§ 1 

Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Wertes und als Grund-
lage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für 
die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich 
nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze so zu schützen, dass 

  1. die biologische Vielfalt, 
  2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes ein-

schließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfä-
higkeit der Naturgüter sowie 

  3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Na-
tur und Landschaft 

  auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch die Pflege, die Ent-
wicklung und, soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und 
Landschaft (allgemeiner Grundsatz). 

   
 Landesnaturschutz-

gesetz NW 
§ 1 

Die Regelungen, die neben dem Bundesnaturschutzgesetz gelten oder 
von diesem abweichen. 

   

 Baugesetzbuch 
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die Belange des 
Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege, zu berücksichtigen. 

  Insbesondere  
a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen … 
 

 § 1a Abs. 3 Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beein-
trächtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funkti-
onsfähigkeit des Naturhaushaltes sind in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 
BauGB zu berücksichtigen. 

   

 Bundesimmissions-
schutzgesetz 
(BImSchG) 
§ 1 Abs. 1 

Zweck dieses Gesetzes ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, den Bo-
den, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter 
vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen und dem Entstehen 
schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen. 

 Bundeswaldgesetz 
§ 1 Abs. 1 

Wald ist wegen seines wirtschaftlichen Nutzens und wegen seiner Be-
deutung für die Umwelt, insbesondere für die dauernde Leistungsfähig-
keit des Naturhaushaltes, das Klima, den Wasserhaushalt, die Reinhal-
tung der Luft, die Bodenfruchtbarkeit, das Landschaftsbild, die Agrar- und 
Infrastruktur und die Erholung der Bevölkerung zu erhalten, erforderli-
chenfalls zu mehren und seine ordnungsgemäße Bewirtschaftung nach-
haltig zu sichern. 

 UVPG 

§ 3 

Umweltprüfungen umfassen die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung 
der erheblichen Auswirkungen eines Vorhabens oder eines Plans oder 
Programms auf die Schutzgüter. Sie dienen einer wirksamen Umweltvor-
sorge nach Maßgabe der geltenden Gesetze und werden nach einheitli-
chen Grundsätzen sowie unter Beteiligung der Öffentlichkeit durchge-
führt. 
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Schutzgut Quelle Zielaussage 

 Landesforstgesetz 

§ 1a 

Kennzeichen nachhaltiger Forstwirtschaft ist, dass die Betreuung von 
Waldflächen und ihrer Nutzung in einer Art und Weise erfolgt, dass die 
biologische Vielfalt, die Produktivität, die Verjüngungsfähigkeit, die Vitali-
tät und die Fähigkeit, gegenwärtig und in Zukunft wichtige ökologische, 
wirtschaftliche und soziale Funktionen zu erfüllen, erhalten bleiben und 
anderen Ökosystemen kein Schaden zugefügt wird. 

Gemäß § 9 haben Träger öffentlicher Vorhaben ......... die in ihren Aus-
wirkungen Waldflächen betreffen können 

  1. die Funktionen des Waldes angemessen zu berücksichtigen,  
  2. die Forstbehörden bereits bei der Vorbereitung der Planung und 

Maßnahmen zu unterrichten und anzuhören. 

 
 Wasserhaus- 

haltsgesetz 

§ 1 

Zweck dieses Gesetzes ist es, durch eine nachhaltige Gewässerbewirt-
schaftung die Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebens-
grundlage des Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie 
als nutzbares Gut zu schützen. 

 

   

Boden Bundesboden-
schutzgesetz  
§ 1 

Zweck dieses Gesetzes ist es, nachhaltig die Funktionen des Bodens zu 
sichern oder wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche Bodenverände-
rungen abzuwehren, der Boden und Altlasten sowie hierdurch verur-
sachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen 
nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf 
den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen so-
wie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit 
wie möglich vermieden werden. 
 

 Landesbodenschutz-
gesetz 
§ 1 Abs. 1 

Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden, 
dabei sind Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. 
Böden, welche die Bodenfunktionen nach § 2 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 des 
Bundesbodenschutzgesetzes im besonderen Maße erfüllen (§ 12 Abs. 8 
Satz 1 Bundesbodenschutz- und -Altlastenverordnung), sind besonders 
zu schützen. 

 

 Baugesetzbuch 

§ 1a Abs. 2 

Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; 
dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flä-
chen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Ge-
meinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nach-
verdichtung und anderen Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen 
sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. 
Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen sol-
len nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden. Die Grundsätze 
nach den Sätzen 1 und 2 sind nach § 1 Abs. 7 in der Abwägung zu be-
rücksichtigen. 

 

 UVPG 

§ 3 

Umweltprüfungen umfassen die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung 
der erheblichen Auswirkungen eines Vorhabens oder eines Plans oder 
Programms auf die Schutzgüter. Sie dienen einer wirksamen Umweltvor-
sorge nach Maßgabe der geltenden Gesetze und werden nach einheitli-
chen Grundsätzen sowie unter Beteiligung der Öffentlichkeit durchge-
führt. 
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Schutzgut Quelle Zielaussage 

Wasser Wasserhaushalts-ge-
setz 

§ 1 

Zweck dieses Gesetzes ist es, durch eine nachhaltige Gewässerbewirt-
schaftung die Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes, als Le-
bensgrundlage des Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen 
sowie als nutzbares Gut zu schützen. 

 

 Landeswasser-ge-
setz 

Das Landeswassergesetz verweist bezüglich Leitbilder und Ziele auf das 
Wasserhaushaltsgesetz 

 Wasserrahmen- 
richtlinie 

Ziele sind u.a.: 
- Verbesserung der aquatischen Ökosysteme und der direkt damit zu-

sammenhängenden Landökosysteme und Feuchtgebiete, 
- Förderung einer nachhaltigen Wassernutzung, 
- Schutz des Grundwassers vor Verschmutzungen, 
- Maßnahmen zur schrittweisen Reduzierung von Emissionen. 

 Baugesetzbuch 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7a und 
7e 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind insbesondere die Belange des 
Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege, insbesondere  

- die Auswirkungen auf Wasser, 

- die Vermeidung von Emissionen sowie  

- der sachgerechte Umgang mit Abfall und Abwässern  

zu beachten. 

 BNatSchG 

§ 1 Abs. 3 Nr. 3 

Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushalts sind insbesondere Meeres- und Binnengewässer vor Be-
einträchtigungen zu bewahren und ihre natürliche Selbstreinigungsfähig-
keit und Dynamik zu erhalten; dies gilt insbesondere für natürliche und 
naturnahe Gewässer einschließlich ihrer Ufer, Auen und sonstigen Rück-
halteflächen; Hochwasserschutz hat auch durch natürliche oder natur-
nahe Maßnahmen zu erfolgen; für den vorsorgenden Grundwasserschutz 
sowie für einen ausgeglichenen Niederschlags-Abflusshaushalt ist auch 
durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege Sorge 
zu tragen. 

 UVPG 

§ 3 

Umweltprüfungen umfassen die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung 
der erheblichen Auswirkungen eines Vorhabens oder eines Plans oder 
Programms auf die Schutzgüter. Sie dienen einer wirksamen Umweltvor-
sorge nach Maßgabe der geltenden Gesetze und werden nach einheitli-
chen Grundsätzen sowie unter Beteiligung der Öffentlichkeit durchge-
führt. 

 

Luft Bundesimmissions-
schutzgesetz 

§ 1 Abs. 1 und 2 

1. Zweck dieses Gesetzes ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, den 
Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige 
Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen und 
dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen. 

 

 VDI 3894 Blatt 1, 

Blatt 2  

Immissionsschutzrechtliche Bewertung der Haltung von Nutztieren in 
Stallungen (Emissionen und Immissionen aus Tierhaltungsanlagen. 
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Schutzgut Quelle Zielaussage 

 TA Luft Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Um-
welteinwirkungen durch Luftverunreinigungen und der Vorsorge gegen 
schädliche Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, um ein ho-
hes Schutzniveau für die gesamte Umwelt insgesamt zu erreichen. 

 

 GIRL 

(Geruchsimmissions-
richtlinie) 

In der TA Luft wird die Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Gerüche geregelt, sie enthält keine Vorschriften zum Schutz vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geruchsimmissionen. Daher 
sind bis zum Erlass entsprechender bundeseinheitlicher Verwaltungsvor-
schriften die in dieser Richtlinie beschriebenen Regelungen zu beachten, 
um sicherzustellen, dass bei der Beurteilung von Geruchsimmissionen 
und bei den daraus ggf. folgenden Anforderungen an Anlagen mit Ge-
ruchsemissionen im Interesse der Gleichbehandlung einheitliche Maß-
stäbe und Beurteilungsverfahren angewandt werden. 

 

 22. und 23. BImSchV 

 

siehe BImSchG.  

 

 Baugesetzbuch 
§ 1 Abs. 6 Nr. 7a, 
auch Nr. 7h 
siehe unten 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind die Belange des Umweltschut-
zes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbe-
sondere die Auswirkungen auf Luft zu berücksichtigen. 

 

 UVPG 

§ 3 

Umweltprüfungen umfassen die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung 
der erheblichen Auswirkungen eines Vorhabens oder eines Plans oder 
Programms auf die Schutzgüter. Sie dienen einer wirksamen Umweltvor-
sorge nach Maßgabe der geltenden Gesetze und werden nach einheitli-
chen Grundsätzen sowie unter Beteiligung der Öffentlichkeit durchge-
führt. 

Klima Baugesetzbuch 

§ 1 Abs. 5 

Die Bauleitpläne sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt 
zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwi-
ckeln sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere 
auch in der Stadtentwicklung, zu fördern. 

 Baugesetzbuch 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7h 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu berücksichti-
gen: 

die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege, insbesondere 

- die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen 
die durch Rechtsverordnung zur Erfüllung von bindenden Beschlüs-
sen der Europäischen Gemeinschaft festgelegten Immissionsgrenz-
werte nicht überschritten werden. 

 

 Baugesetzbuch 

§ 1a Abs. 5 

Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl durch Maßnahmen, 
die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der An-
passung an den Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden. Der 
Grundsatz nach Satz 1 ist in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 zu berück-
sichtigen. 

 UVPG 

§ 3  

Umweltprüfungen umfassen die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung 
der erheblichen Auswirkungen eines Vorhabens oder eines Plans oder 
Programms auf die Schutzgüter. Sie dienen einer wirksamen Umweltvor-
sorge nach Maßgabe der geltenden Gesetze und werden nach einheitli-
chen Grundsätzen sowie unter Beteiligung der Öffentlichkeit durchge-
führt. 
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Schutzgut Quelle Zielaussage 

Landschaft 

 

Bundesnatur- 
schutzgesetz  

§ 1 

Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Wertes und als Le-
bensgrundlage des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen 
Generationen ... zu schützen, zu pflegen und zu entwickeln und ggf. wie-
der herzustellen, zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft. 

Die charakteristischen Strukturen und Elemente einer Landschaft sind zu 
erhalten oder zu entwickeln. 

  Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft zur Erhaltung 
der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes als Lebensgrundlage des 
Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung in Natur und Land-
schaft. 

 

 UVPG 

§ 3  

Umweltprüfungen umfassen die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung 
der erheblichen Auswirkungen eines Vorhabens oder eines Plans oder 
Programms auf die Schutzgüter. Sie dienen einer wirksamen Umweltvor-
sorge nach Maßgabe der geltenden Gesetze und werden nach einheitli-
chen Grundsätzen sowie unter Beteiligung der Öffentlichkeit durchge-
führt. 

 

Biologische 
Vielfalt 

 

Übereinkommen 
über die biologische 
Vielfalt (Convention 
on Biological Diver-
sity, CBD) 

Die Erhaltung der biologischen Vielfalt, 
die nachhaltige Nutzung ihrer Bestandteile, 
der gerechte Vorteilsausgleich aus der Nutzung der genetischen Res-
sourcen (Englisch: Access and Benefit Sharing, ABS). 

Mit diesen Zielen wird versucht, ökologische, ökonomische und soziale 
Aspekte beim Umgang mit biologischer Vielfalt in Einklang zu bringen. 

 Bundesimmissions-
schutzgesetz 
(BImSchG) 

§ 1 Abs. 1 

Zweck dieses Gesetzes ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, den Bo-
den, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter 
vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen und dem Entstehen 
schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen. 

 Bundeswaldgesetz 

§ 1 Abs. 1 
siehe oben 

 

 Nationale Strategie 
zur biologischen Viel-
falt 

Die biologische Vielfalt beinhaltet auch die innerartliche genetische Viel-
falt sowie die Lebensräume der Organismen und die Ökosysteme. 
"Erhaltung der biologischen Vielfalt" umfasst den "Schutz" und die "nach-
haltige Nutzung". 
Basis des Übereinkommens über die biologische Vielfalt, und damit auch 
der vorliegenden nationalen Strategie, ist es, Schutz und Nutzung der 
Biodiversität stets aus ökologischer, ökonomischer und sozialer Sicht zu 
betrachten. 

 BNatSchG 

§ 1 

siehe oben 

 

 Gesetz über die Ver-
meidung und Sanie-
rung von Umwelt-
schäden (Umwelt-
schadensgesetz -  
USchadG) 

Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2004/ 35/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über Umwelt-
haftung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden (ABI. EU Nr. 
L 143 S. 56). 
Im Sinne dieses Gesetzes sind 
1. Umweltschäden: 
 a) eine Schädigung von Arten und natürlichen Lebensräumen nach 

Maßgabe des § 19 des Bundesnaturschutzgesetzes, 
 b) eine Schädigung der Gewässer nach Maßgabe des § 90 des 

Wasserhaushaltsgesetzes, 
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Schutzgut Quelle Zielaussage 

   c) eine Schädigung des Bodens durch eine Beeinträchtigung der 
Bodenfunktionen im Sinn des §2 Abs. 2 des Bundes-Boden-
schutzgesetzes, die durch eine direkte oder indirekte Einbrin-
gung von Stoffen, Zubereitungen, Organismen oder Mikroorga-
nismen auf, in oder unter den Boden hervorrufen würde und Ge-
fahren für die menschliche Gesundheit verursacht. 

 BNatSchG 

§ 19 

(1) Eine Schädigung von Arten und natürlichen Lebensräumen im Sinne 
des Umweltschadensgesetzes ist jeder Schaden, der erhebliche nachtei-
lige Auswirkungen auf die Erreichung oder Beibehaltung des günstigen 
Erhaltungszustands dieser Lebensräume oder Arten hat. 

(2) Arten im Sinne des Absatzes 1 sind die Arten, die in  
1. Artikel 4 Absatz 2 oder Anhang I der Richtlinie  
 79/409/EWG oder 

2. den Anhängen II und IV der Richtlinie 92/43/EWG 
 aufgeführt sind. 

  (3) Natürliche Lebensräume im Sinne des Absatzes 1 sind die 

1. Lebensräume der Arten, die in Artikel 4 Absatz 2 oder  
 Anhang I der Richtlinie 79/409/EWG oder in Anhang II  
 der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt sind, 

2. natürliche Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem  
 Interesse sowie 

3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der in Anhang IV der  
 Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten. 

(4) Hat eine verantwortliche Person nach dem Umweltschadensgesetz 
eine Schädigung geschützter Arten oder natürlicher Lebensräume verur-
sacht, so trifft sie die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen gemäß An-
hang II Nummer 1 der Richtlinie 2004/35/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 21. April 2004 über Umwelthaftung zur Ver-
meidung und Sanierung von Umweltschäden (ABI. L 143 vom 
30.40.2004, S. 56), die durch die Richtlinie 2006/21/EG (ABI. L 102 vom 
11.04.2006, S. 15) geändert worden ist. 

 BNatSchG 

§ 44 

(1) Es ist verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustel-
len, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungs-
formen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstö-
ren, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäi-
schen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine er-
hebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhal-
tungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der be-
sonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschä-
digen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen oder besonders geschützten Arten oder ihre 
Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre 
Standorte zu beschädigen oder zu zerstören (Zugriffsverbote). 

 
 Baugesetzbuch 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu berücksichti-
gen: 
Die Auswirkungen auf die biologische Vielfalt. 
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Schutzgut Quelle Zielaussage 

 UVPG 
§ 3  

Umweltprüfungen umfassen die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung 
der erheblichen Auswirkungen eines Vorhabens oder eines Plans oder 
Programms auf die Schutzgüter. Sie dienen einer wirksamen Umweltvor-
sorge nach Maßgabe der geltenden Gesetze und werden nach einheitli-
chen Grundsätzen sowie unter Beteiligung der Öffentlichkeit durchge-
führt. 
 

 

FFH- und Vo-
gelschutzge-
biete 

 
Baugesetzbuch 

 
siehe Tiere und Pflanzen 

 Bundesnatur-schutz-
gesetz 

siehe Tiere und Pflanzen 

 Richtlinie 92/43EWG 
des Rates vom 
21.Mai 1992 

Ziel ist es, zur Sicherung der Artenvielfalt durch die Erhaltung der natürli-
chen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen im euro-
päischen Gebiet der Mitgliedstaaten, für das der Vertrag Geltung hat, bei-
zutragen. 
 

 Vogelschutz-richtlinie Die Vogelschutzrichtlinie untersagt das absichtliche Töten und Fangen 
der Vögel, das absichtliche Zerstören bzw. Beschädigen von Nestern und 
Eiern sowie die Entfernung von Nestern, das Sammeln und den Besitz 
von Eiern sowie absichtliche gravierende Störungen, vor allem zur Brut-
zeit. 

 
Mensch und 
seine Gesund-
heit 

 
Baugesetzbuch 

 
Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind insbesondere die Belange des 
Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege, insbesondere die umweltbezogenen Auswirkungen auf den Men-
schen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt zu be-
rücksichtigen. 

 Alle vorgenannten 
und nachgenannten 
Fachgesetze unter 
Berücksichtigung der 
Wechselwirkungen. 
 

 

 UVPG 

§ 3  

Umweltprüfungen umfassen die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung 
der erheblichen Auswirkungen eines Vorhabens oder eines Plans oder 
Programms auf die Schutzgüter. Sie dienen einer wirksamen Umweltvor-
sorge nach Maßgabe der geltenden Gesetze und werden nach einheitli-
chen Grundsätzen sowie unter Beteiligung der Öffentlichkeit durchge-
führt. 

 

Bevölkerung Baugesetzbuch siehe Mensch und seine Gesundheit 
 Alle vorgenannten 

und nachgenannten 
Fachgesetze unter 
Berücksichtigung der 
Wechselwirkungen. 

 

   

Kulturgüter und 
Sachgüter 

Baugesetzbuch Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind insbesondere die Belange des 
Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege, insbesondere die Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige 
Sachgüter zu berücksichtigen. 

  
Denkmalschutz-ge-
setz 

 
Denkmäler sind zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissen-
schaftlich zu erforschen. Sie sollen der Öffentlichkeit im Rahmen des Zu-
mutbaren zugänglich gemacht werden. 
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 UVPG 
§ 3  

Umweltprüfungen umfassen die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung 
der erheblichen Auswirkungen eines Vorhabens oder eines Plans oder 
Programms auf die Schutzgüter. Sie dienen einer wirksamen Umweltvor-
sorge nach Maßgabe der geltenden Gesetze und werden nach einheitli-
chen Grundsätzen sowie unter Beteiligung der Öffentlichkeit durchge-
führt. 

   

 
Emissionen 

 
Baugesetzbuch, Bun-
desimmissions-
schutzgesetz, TA 
Luft, VDI 3471 u. 
3472, GIRL, 22. u. 23 
BImSchV  
 

 
siehe Klima/Luft 

  
TA Lärm 

 
Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Um-
welteinwirkungen durch Geräusche sowie der Vorsorge gegen schädli-
che Umwelteinwirkungen durch Geräusche. 

  
16. BImSchV 

 
Schutz der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Verkehrsgeräusche. 

  
DIN 18005 

 
Nach § 1 Abs. 5 des Baugesetzbuches (BauGB) sind bei der Bauleitpla-
nung u. a. die Belange des Umweltschutzes und damit, als Teil des Im-
missionsschutzes, auch der Schallschutz zu berücksichtigen. Nach § 50 
des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) sind die für eine be-
stimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass 
schädliche Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend 
dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige  

  schutzbedürftige Gebiete soweit wie möglich vermieden werden. Nach 
diesen gesetzlichen Anforderungen ist es geboten, den Schallschutz so-
weit wie möglich zu berücksichtigen; er hat gegenüber anderen Belangen 
einen hohen Rang, jedoch keinen Vorrang. 
 
 
 

 “Hinweise zur Bemes-
sung u. Beurteilung 
von Lichtimmissionen“ 
 

Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Lichtemissionen, 
wenn sie nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebli-
che Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder 
für die Nachbarschaft herbeizuführen. 

   

Abfall und Ab-
wässer 

Baugesetzbuch Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind insbesondere die Belange des 
Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege, insbesondere der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwäs-
sern zu berücksichtigen. 

  
Kreislaufwirt-schafts-
/Ab-fallgesetz 

 
Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressour-
cen und zur Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen. 

  
Wasserhaushaltsge-
setz, Landeswasser-
gesetz 

 
siehe Tiere und Pflanzen 
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Schutzgut Quelle Zielaussage 

 
Erneuerbare 
Energien/ spar-
same und effi-
ziente Nutzung 
von Energie 

 
Baugesetzbuch 

 
Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind insbesondere die Belange des 
Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege, insbesondere die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die spar-
same und effiziente Nutzung von Energie zu berücksichtigen. 

 Gesetz für den Vor-
rang erneuerbarer 
Energien (Erneuer-
bare Energien-Ge-
setz - EEG) 

(1) Zweck dieses Gesetzes ist es, insbesondere im Interesse des Klima- 
und Umweltschutzes eine nachhaltige Entwicklung der Energieversor-
gung zu ermöglichen, die volkswirtschaftlichen Kosten der Energieversor-
gung auch durch die Einbeziehung langfristiger externer Effekte zu ver-
ringern, fossile Energieressourcen zu schonen und die Weiterentwicklung 
von Technologien zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien 
zu fördern. 
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Anhang 2 

 

Artenschutzrechtlicher Beitrag Stufe 1 
 

Rechtliche Grundlagen 
 

Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten, 

 

"1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 

beschädigen oder zu zerstören, 

 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-

rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 

Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,  

 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 

aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören 

 

(Zugriffsverbote)." 

 

 

Gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG gilt, dass für nach § 15 Absatz 1 unvermeidbare Beeinträchti-

gungen durch Eingriffe in Natur und Landschaft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 zuge-

lassen oder von einer Behörde durchgeführt werden, sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 

Absatz 2 Satz 1 (z.B. Bebauungspläne) gelten die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote 

nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5. Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG 

aufgeführte Tierarten, europäische Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechts-

verordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen 

 

1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Be-

einträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko 

für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung 

bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermie-

den werden kann, 
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2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, Be-

schädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 nicht 

vor, wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maß-

nahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwick-

lungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der öko-

logischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammen-

hang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar 

sind, 

 

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 liegt nicht vor, wenn die ökologische Funktion der 

von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räum-

lichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 

 

Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgelegt werden. Für 

Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 92/43/EWG 

aufgeführten Arten gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. Sind andere besonders geschützte 

Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens kein 

Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote vor." 

 

Zu § 44 Abs. 5 Nr. 1 BNatSchG 

Der Umstand, ob ein signifikant erhöhtes Tötungs- oder Verletzungsrisiko vorliegt, ist im Ein-

zelfall in Bezug auf die Lage des geplanten Vorhabens, die jeweiligen Vorkommen und die 

Biologie der Arten zu betrachten (Tötungswahrscheinlichkeit). 

"Nicht vermeidbar" bedeutet in diesem Zusammenhang, dass im Rahmen der Vorhabenzulas-

sung das betriebsbedingte Tötungsrisiko artspezifisch durch geeignete Vermeidungsmaßnah-

men reduziert wurde. Der dabei erforderliche Aufwand richtet sich unter anderem nach der 

Bedeutung und dem Erhaltungszustand der lokalen Population." 1) 

 

Zu § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Vom Gesetzgeber werden unter Nr. 2 Störungsverbote auf bestimmte Zeiten bezogen. Diese 

Störungen müssen erheblich sein und beziehen sich auf den Erhaltungszustand der lokalen 

Population einer Art und nicht auf ein Individuum einer Art. Eine lokale Population ist eine 

Gruppe von Individuen einer Art, die eine räumlich abgrenzbare Fortpflanzungs- oder Über-

dauerungsgemeinschaft bilden und einen zusammenhängenden Lebensraum bewohnen. 1) 

Die erhebliche Beeinträchtigung ist dann gegeben, wenn eine Verschlechterung des Erhal-

tungszustandes die Überlebenschancen, den Bruterfolg oder die Reproduktionsfähigkeit der 

lokalen Population vermindert. Auf Grund der Größe der Vorhabenflächen und den spezifi-

schen bau- und betriebsbedingten Wirkungen können erhebliche populationsrelevante Störun-

gen für die hier zu behandelnden planungsrelevanten Vogelarten und die meisten 

 
1)  Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-

Westfalen (2010): Vorschriften zum Schutz von Arten und Lebensräumen in Nordrhein-Westfalen (Seite 64). 



Umweltbericht zum BP Nr. 14.3 - Gewerbegebiet Ost III, 6. Änderung Anhang 2 - Seite 3 - 

 
 

 
 

Planungsbüro Schumacher GmbH 12/2023  PN 1552-00-W 
G:\Planungsbüro Schumacher GmbH\Projekte\1552-Bebauungsplan Im Auel Eitorf\Word\Texte\OffenlageDezember 2023\1552-Offenlage Dezember 2023-Umweltbericht 
zum BP Nr. 14.3 Gemeinde Eitorf.docx 

Fledermausarten ausgeschlossen werden. Gleiches gilt für Amphibien und Reptilien, sofern 

das Vorhaben keine für eine Metapopulation essenzielle Teilpopulation beeinträchtigt oder 

zerstört (siehe hierzu Nr. 3). 

 

Zu § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Fortpflanzungsstätten gemäß LANUV sind Teilareale des Gesamtlebensraumes einer lokalen 

Population, die eine ökologisch funktionale Bedeutung für die Fortpflanzung haben können. 

Dies sind z.B. die Nester mit den Arealen, die für die Reproduktion essenziell sind. Bei Nest-

flüchtern sind es die Areale, die von den Jungen genutzt werden. Dies können auch Nahrungs-

habitate sein, die eine maßgebliche Rolle beim Überleben der Art aufweisen. 

Ruhestätten sind Teilareale im Gesamtlebensraum einer lokalen Population, die eine ökolo-

gisch funktionale Bedeutung für das Überleben der Tiere während spezieller Ruhephasen ha-

ben (Kiel, LANUV 2007). Hierzu zählen z.B. Mauser- oder Rastplätze sowie Schlafplätze, Ver-

stecke, Winterquartiere etc. 

 

Bezüglich der Zerstörungen oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten wurden 

mittels FuE-Vorhaben des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-

heit 2007 erste Ansätze veröffentlicht, ab welcher Größe erhebliche Beeinträchtigungen von 

Habitatstrukturen geschützter Arten gegeben sind. 

 

In diesem Zusammenhang sind für verschiedene geschützte Arten auch Bagatellschwellen 

entwickelt worden, die aufzeigen, dass eine Inanspruchnahme von Habitatstrukturen ge-

schützter Arten unterhalb dieser Bagatellschwelle unbedeutend ist. 

 

So kann beispielsweise der Flächenentzug von 10 ha in einem Rotmilanrevier, das mehrere 

Quadratkilometer aufweist, noch als unbedeutend gewertet werden. In dieser Vorprüfung wird 

vorbehaltlich weiterer detaillierter Erörterungen ein potenzieller Flächenentzug am jeweiligen 

Habitat/Revier etc. von  3% der jeweiligen Fläche als Bagatellschwelle gewertet. Die unmit-

telbare Betroffenheit von Bereichen um Nester, Horste, Quartiere, etc., sind davon ausgenom-

men. 

 

 

 

 

Erfassung der Bestandssituation und Einschätzung ob Verbotstatbe-
stände durch die 6. Änderung des BP Nr. 14.3 GG Ost III "Im Auel" aus-
gelöst werden  
 

Der Änderungsbereich umfasst eine Fläche von knapp 2 ha. Er ist zu insgesamt über 97% 

durch Stellplätze und Gebäude etc. überbaut. Kleinere, mit Bodendeckern und Ziergehölzen 

bestockte Flächen finden sich in den Randbereichen zwischen den Einzelhandelsbetrieben 
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und den angrenzenden Straßenflächen. Entlang des Straßenzuges "Im Auel" und der "Siegs-

traße" sind Baumreihen (Ahorn) aus geringem Baumholz vorhanden. Auf dem Netto-Parkplatz 

befindet sich ein weiterer Solitär aus geringem Baumholz. Das Gebiet wurde am 28.06. be-

gangen. Die Gebäude wurden mit dem Fernglas abgesucht. Es konnten weder in den Bäumen 

am Straßenrand noch an den Gebäuden Hinweise auf planungsrelevante Arten festgestellt 

werden.  

 

Auf Basis der Auswertung des verfügbaren Datenmaterials, dem LINFOS sowie den Arten, die 

für den 2. Quadranten des Messtischblattes 5210 benannt sind, weist das Gebiet keine essen-

ziellen Habitatfunktionen auf (siehe folgende Tabelle). Vor diesem Hintergrund kann die Pla-

nung im Benehmen mit den Regelungen des besonderen Artenschutzes ohne weitere Vorkeh-

rungen umgesetzt werden. 
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Bilddokumentation 
 
 

 
Situation im Bereich Netto 

08196 
 
 
 

 
Übergang Netto ehemaliger EXTRA-Baumarkt 
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Situation REWE 

 

 

Ermittlung und Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens 
 

Bau-, anlage- und betriebsbedingte Beeinträchtigungswirkungen 
 

Mit der Realisierung der Planung gehen bei ggf. Umbau, Abriss und Neubau folgende bau-, 

anlage- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes 

und des Landschaftsbildes einher. 

 

Baubedingte Beeinträchtigungen 

- Maximal geringfügig die Beseitigung von Vegetationsbeständen zwischen vorhandenen 

Habitatstrukturen. 

- Bodenentnahme, Bewegung und Lagerung von Kultosolen (die Flächen sind heute schon 

zu fast 100% versiegelt). 

 

Anlagebedingte Wirkungen 

Als anlagebedingte Auswirkungen des Vorhabens liegen, da schon überbaut, im Bagatellbe-

reich. 

 

Betriebsbedingte Beeinträchtigungen 

Durch die Nachverdichtung oder Umplanung entstehen keine veränderten betriebsbedingten 

Wirkungen mit erheblichen Beeinträchtigungen. 

Relevanter Artenbesatz auf Basis des für das Plangebiet und dessen weiterer 
Umgebung vorliegenden Datenbestandes 
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Angaben aus dem Landschaftsinformationssystem (LINFOS) 

Für die relevanten Bereiche der 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14.3 Gewerbegebiet 

Ost III liegen seitens des LANUV keine Daten aus dem LINFOS mit Angaben zu planungsre-

levanten Arten vor. 

 

Bezogen auf planungsrelevante Arten, die im Quadranten des Messtischblattes geführt wer-

den, wird in den nachfolgenden Tabellen Art für Art auf die spezifischen Projektwirkungen bzw. 

Funktionen, die das Plangebiet für die einzelnen Arten aufweist, eingegangen. 
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Planungsrelevante Arten für das Messtischblatt 5210(2) Eitorf und Wirkungen 
der Planung 
 

Art  Status  
Erhaltungs-
zustand in 

NRW (KON) 
Bemerkung  

 
Säugetiere 

Myotis myotis 
Großes Mausohr 

Nachweis ab 2000 vorhanden U  

Vögel 

Alauda arvensis 
Feldlerche 

Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden U↓  

Alcedo atthis 
Eisvogel 

Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden G  

Ardea cinerea 
Graureiher 

Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden U  

Bubo bubo 
Uhu 

Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden G  

Buteo buteo 
Mäusebussard 

Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden G  

Ciconia nigra 
Schwarzstorch 

Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden G  

Delichon urbicum 
Mehlschwalbe 

Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden U  

Dendrocopos medius 
Mittelspecht 

Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden G  

Dryobates minor 
Kleinspecht 

Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden G  

Falco tinnunculus 
Turmfalke 

Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden G  

Hirundo rustica 
Rauchschwalbe 

Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden U↓  

Lanius collurio 
Neuntöter 

Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden G↓  

Mergus merganser 
Gänsesäger 

Nachweis 'Rast/Wintervorkommen' ab 2000 
vorhanden 

G  

Milvus milvus Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden U  

http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/6521
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103035
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/102951
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103076
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/102976
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103010
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103175
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103146
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103160
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103159
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/102981
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103147
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103185
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103080
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103013
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Rotmilan 

Passer montanus 
Feldsperling 

Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden U  

Phalacrocorax carbo 
Kormoran 

Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden G  

Phoenicurus phoenicurus 
Gartenrotschwanz 

Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden U  

Phylloscopus sibilatrix 
Waldlaubsänger 

Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden G  

Phylloscopus sibilatrix 
Waldlaubsänger 

Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden G  

Picus canus 
Grauspecht 

Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden U↓  

Strix aluco 
Waldkauz 

Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden G  

Tyto alba 
Schleiereule 

Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden G  

Reptilien 

Coronella austriaca 
Schlingnatter 

Nachweis ab 2000 vorhanden U  

Lacerta agilis 
Zauneidechse 

Nachweis ab 2000 vorhanden G  

Schmetterlinge 

Phengaris nausithous 
Dunkler Wiesenknopf-
Ameisenbläuling 

Nachweis ab 2000 vorhanden S  

Phengaris teleius 
Heller Wiesenknopf-Amei-
senbläuling 

Nachweis ab 2000 vorhanden S  

 
 
KON = Kontinentale biogeografische Region 

G = günstig 

U = ungünstig 

 

 

http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103182
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103027
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103092
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103115
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103157
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/102977
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/102972
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/amph_rept/kurzbeschreibung/102339
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/amph_rept/kurzbeschreibung/102321
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/schmetterlinge/kurzbeschreibung/107948
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/schmetterlinge/kurzbeschreibung/107950
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Arten Schutzstatus Essenzielle Habitatstrukturen / essenzielles 
Vorkommen im Plangebiet gegenwärtig und 
mittelfristig (siehe auch Erläuterungen am 
Ende des Kapitels) 

Konflikte mit Ver-
botstatbeständen 
des § 44 BNatSchG/ 
weitere Betrach-
tung erforderlich 

Säugetiere 

Großes Mausohr 
Myotis myotis 

RL BRD: 3 

RL NRW: 2 

KON: U 

Das große Mausohr gehört zu den gebäudebe-
wohnenden Fledermausarten. Es lebt in einer 
strukturreichen Landschaft mit hohem Wald- 
und Gewässeranteil. Die Jagdgebiete liegen 
meist in geschlossenen Waldgebieten. Bevor-
zugt werden Altersklassen-Laubwälder mit ge-
ringer Kraut- und Strauchschicht und einem hin-
dernisfreien Luftraum bis in 2 m Höhe. Die Art 
gehört zu den sogenannten Ground-Gleanern, 
Fledermäusen, die die Nahrung vom Boden 
oder an Pflanzen absammeln. Die Jagdgebiete 
der standorttreuen Tiere sind 30 ha bis 35 ha 
groß und befinden sich meist in einem Radius 
von 10 km Umkreis um die Quartiere. Ein Quar-
tier des Mausohres ist neben der L 333 und der 
Bahnlinie FT-5210-0057-2010 (300 Tiere im 
Jahr 2010) in ca. 500 m Entfernung zum Plan-
gebiet erfasst worden. Ob das Quartier heute 
noch besteht, ist aus den Unterlagen nicht er-
sichtlich. Auf Basis der Begehung vor Ort, der 
angetroffenen Gebäudesubstanz sind im Plan-
gebiet keine Quartiere des Großen Mausohrs 
vorhanden. Weitere essenzielle Habitatstruktu-
ren der Art sind im Plangebiet nicht ausgeprägt. 
Das Plangebiet weist keine Bedeutung für die 
Art auf. 

 

nein 

Zwergfledermaus 
Pipistrellus pipistrellus 

 

(Nicht genannt, aber wahr-
scheinlich in der Periphe-
rie vorhanden) 

RL BRD: * 

RL NRW: * 

KON: G 

Die Zwergfledermaus ist eine gebäudebewoh-
nende Fledermausart, die i.d.R. mit ca. 2,5 km 
Distanz zwischen Quartier und Jagdgebiet ei-
nen für Fledermäuse relativ engen Aktionsraum 
aufweist. Die Jagdgebiete haben eine Größe 
von ca. 19 ha, wobei die Art überwiegend in 
5 m bis 20 m Höhe im Luftraum jagt. Ein Vor-
kommen der Zwergfledermaus ist nicht auszu-
schließen. Essenzielle Habitate können jedoch 
vor dem Hintergrund, dass das Plangebiet weit-
gehend versiegelt ist und an den Gebäuden 
von außen keine Anzeichen auf das Vorkom-
men der Art ersichtlich waren, ausgeschlossen 
werden. Es sind keine Konflikte mit dem § 44 
BNatSchG gegeben. 

 

 

 

 

 

 

nein 

Vögel 
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Arten Schutzstatus Essenzielle Habitatstrukturen / essenzielles 
Vorkommen im Plangebiet gegenwärtig und 
mittelfristig (siehe auch Erläuterungen am 
Ende des Kapitels) 

Konflikte mit Ver-
botstatbeständen 
des § 44 BNatSchG/ 
weitere Betrach-
tung erforderlich 

Eisvogel 
Alcedo atthis 

RL BRD: V 

RL NRW: * 

KON: G 

Der Eisvogel ist ein an Fließgewässer gebunde-
ner Stand- und Strichvogel.  
Das innerörtliche Plangebiet weist für die Art 
keine Bedeutung auf. 

 

nein 

Feldlerche 
Alauda arvensis 

RL BRD: * 

RL NRW: 3S 

KON:U 

Die Art ist ein Charaktervogel der Agrarland-
schaft. 
Das Gebiet weist keine Habitatqualitäten für die 
Art auf. 

 

nein 

Feldsperling 
Passer montanus 

RL BRD: * 

RL NRW: 3 

KON: U 

Der Lebensraum des Feldsperlings sind halb 
offene Agrarlandschaften mit einem hohen 
Grünlandanteil, Obstwiesen, Feldgehölzen und 
Waldrändern. Darüber hinaus dringt er bis in 
die Randbereiche ländlicher Siedlungen vor, wo 
er Obst- und Gemüsegärten oder Parkanlagen 
besiedelt. Das innerörtliche über 90% versie-
gelte Plangebiet weist für die Art keine essenzi-
ellen Habitatstrukturen auf. 

 

 

nein 

Gänsesäger 
Mergus merganser 

RL BRD: 3 

RL NRW: -- 

KON: G 

Der Gänsesäger kommt in Nordrhein-Westfalen 
als Durchzügler und Wintergast vor. Hier bevor-
zugt der Gänsesäger ruhige Buchten und Alt-
arme größerer Flüsse sowie fischreiche Bag-
gerseen und Stauseen. Diese Habitatstrukturen 
sind im Plangebiet nicht ausgeprägt.  

 

 

nein 

Gartenrotschwanz 
Phoenicurus phoenicurus 

RL BRD: V 

RL NRW: 2 

KON: U 

Der Gartenrotschwanz ist ursprünglich ein Cha-
raktervogel von Dorflandschaften mit alten 
Obstwiesen, Weiden und Feldgehölzen. Er 
kommt mittlerweile überwiegend im Bereich 
großer Heidelandschaften und Kiefernwälder 
vor. Er bevorzugt zur Nahrungssuche schüttere 
Bodenvegetation. Der Raumbedarf während 
der Brutzeit beträgt ca. 1 ha. Das weitgehend 
versiegelte Plangebiet ist von der Habi-
tatausprägung für die Art ohne Bedeutung. 
Konflikte mit den Regelungen des besonderen 
Artenschutzes sind nicht gegeben. 

 

 

 

nein 
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Arten Schutzstatus Essenzielle Habitatstrukturen / essenzielles 
Vorkommen im Plangebiet gegenwärtig und 
mittelfristig (siehe auch Erläuterungen am 
Ende des Kapitels) 

Konflikte mit Ver-
botstatbeständen 
des § 44 BNatSchG/ 
weitere Betrach-
tung erforderlich 

Graureiher 
Ardea cinerea 

RL BRD: * 

RL NRW: * 

KON: U 

Graureiher besiedeln nahezu jeden Lebens-
raum der Kulturlandschaft, sobald diese aus ei-
ner Kombination von offenen Feldfluren und 
Gewässern bestehen. Der Graureiher ist ein 
Koloniebrüter, der die Brutstandorte oft mehrere 
Jahre hintereinander nutzt. Gemäß LANUV ist 
aufgrund der Größe des Aktionsraumes und der 
Vielzahl der genutzten Offenlandbiotope eine 
Abgrenzung von essenziellen weiteren Habitat-
bestandteilen auch um den Brutstandort/Brut-
kolonie nicht erforderlich. Im innerörtlichen weit-
gehend versiegelten Plangebiet kommen keine 
essenziellen Habitatstrukturen vor. 

 

 

nein 

Grauspecht 
Picus canus 

RL BRD: V 

RL NRW: 2S 

KON: U 

Der Grauspecht ist ein Stand- und Strichvogel, 
der alte, strukturreiche Laub- und Mischwälder 
bevorzugt. Als Nahrungsflächen kommen dabei 
strukturreiche Waldränder, offene Flächen und 
Lichtungen zum Tragen. Die Brutreviere haben 
eine Größe von ca. 200 ha. Das weitgehend 
versiegelte Plangebiet weist für die Art keine 
essenziellen Habitatstrukturen auf. 

 

 

nein 

Kleinspecht 
Dryobates minor 

RL BRD: * 

RL NRW: 3 

KON: G 

Der Kleinspecht ist ein Nahrungsspezialist, der 
überwiegend Insekten, ggf. auch kleine Spin-
nen, in den oberen Baumbereichen aufnimmt. 
Somit sind grobborkige Bäume und ein Anteil 
an totem Baumholz wichtige Bestandteile sei-
ner Habitatstruktur. Die Reviergröße liegt bei 
ca. 50 bis 100 ha (in günstigen Habitaten bis 
2 BP/10 ha). Gut ausgeprägte Habitatstrukturen 
sind im Plangebiet nicht anzutreffen und wer-
den durch das geplante Vorhaben nicht berührt. 

 

 

nein 

Kormoran 
Phalacrocorax carbo 

RL BRD: V 

RL NRW: * 

KON: G 

Der Kormoran ist ein Koloniebrüter, der seine 
Nester auf höheren Bäumen an störungsfreien 
Gewässerufern anlegt. Er ist ein ausgeprägter 
Wasservogel, der seine Beute durch Sturzflüge 
und längere Tauchgänge jagt. Im innerörtlichen 
Plangebiet sind keine essenziellen Habitatstruk-
turen der Art vorhanden. Beeinträchtigungen 
der Art durch das Vorhaben sind auszuschlie-
ßen. 

 

 

nein 
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Arten Schutzstatus Essenzielle Habitatstrukturen / essenzielles 
Vorkommen im Plangebiet gegenwärtig und 
mittelfristig (siehe auch Erläuterungen am 
Ende des Kapitels) 

Konflikte mit Ver-
botstatbeständen 
des § 44 BNatSchG/ 
weitere Betrach-
tung erforderlich 

Mäusebussard 
Buteo buteo 

RL BRD: * 

RL NRW: * 

KON: G 

Die Art weist mehrere Quadratkilometer große 
Jagdreviere auf, sodass aufgrund der Größe 
und Struktur sowie der innerörtlichen Lage das 
Plangebiet keine essenzielle Bedeutung für die 
Art hat.  

 

nein 

Mehlschwalbe 
Delichon urbica 

RL BRD: * 

RL NRW: 3S 

KON: U 

Mehlschwalben brüten in dörflichen und gut 
durchgrünten Siedlungsbereichen an Hausfas-
saden. Sie jagen über Wiesen und sind insofern 
in der Regel auffällig zu beobachten. Sie sind in 
der Lage, über größere Distanzen unterschiedli-
che Nahrungshabitate, insbesondere Wiesen- 
und Auenbereiche, aufzusuchen. Eine essenzi-
elle Bedeutung weist das weitgehend versie-
gelte Plangebiet nicht auf. Nester an den Fas-
saden oder Spuren ehemaliger Nester sind bei 
der Begehung nicht vorhanden gewesen. Im 
Umfeld waren ebenfalls keine Nester an den 
Hausfassaden vorhanden. Das Plangebiet 
weist für die Art keine Bedeutung auf. 

 

nein 

Mittelspecht 
Dendrocopos medius 

RL BRD: V 

RL NRW: V 

KON:  G 

Der Mittelspecht ist ein Nahrungsspezialist, der 
auf Insekten im Bereich grobborkiger Baumbe-
stände und Totholz angewiesen ist. Bruthöhlen 
und essenzielle Nahrungshabitate liegen nicht 
im Wirkungsbereich der Realisierung der Pla-
nung. Das Plangebiet weist für die Art keine Be-
deutung auf. 

 

nein 

Neuntöter 
Lanius collurio 

RL BRD: * 

RL NRW: VS 

KON: G 

Der Neuntöter ist ein Zugvogel, der auch in 
Wiesen mit teils hohen insektenreichen Struktu-
ren und Schlagfluren vorkommt. Seine Revier-
größen liegen in der Regel bei 4 ha bis 6 ha, in 
optimalen Habitaten bei 2 ha. Das Plangebiet 
weist für die Art keine Bedeutung auf. 

nein 

Rauchschwalbe 
Hirundo rustica 

RL BRD: V 

RL NRW: 3S 

KON: U 

Rauchschwalben brüten in dörflichen und gut 
durchgrünten Siedlungsbereichen, oft in Vieh-
ställen. Sie jagen über Wiesen und sind inso-
fern in der Regel auffällig zu beobachten. Sie 
sind in der Lage, über größere Distanzen ihre 
unterschiedlichen Nahrungshabitate, insbeson-
dere Wiesen- und Auenbereiche, aufzusuchen. 
Eine essenzielle Bedeutung weist das Plange-
biet aufgrund der angetroffenen Strukturen, sei-
ner Lage und Größe für die Art nicht auf. Es 
waren weder Rauchschwalbennester noch de-
ren Spuren an den Fassaden der Gebäude vor-
handen. 

 

nein 
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Konflikte mit Ver-
botstatbeständen 
des § 44 BNatSchG/ 
weitere Betrach-
tung erforderlich 

Rotmilan 
Milvus milvus 

RL BRD: V 

RL NRW: 3 

KON: U 

Am Brutstandort ist die Art störempfindlich. Das 
Plangebiet weist aufgrund seiner Struktur und 
Größe für die Art keine Bedeutung auf. 

 

 

nein 

Schleiereule 
(Tyto alba) 

RL BRD: * 

RL NRW: *S 

KON: G 

Die Schleiereule ist ein ganzjähriger mittelhäufi-
ger Stand- und Strichvogel. Sie lebt als Kultur-
folger in halb offenen Landschaften, die in en-
gem Kontakt zu menschlichen Siedlungsberei-
chen stehen. Als Jagdgebiete werden Viehwei-
den, Wiesen und Äcker, Randbereiche von We-
gen, Straßengräben sowie Brachen aufgesucht. 
Geeignete Lebensräume dürfen im Winter nur 
für wenige Tage durch langanhaltende Schnee-
decke bedeckt werden. Ein Jagdrevier kann 
eine Größe von über 100 ha erreichen. Als Nist-
platz und Tagesruhesitz werden störungsarme, 
dunkle, geräumige Nischen in Gebäuden ge-
nutzt, die einen freien An- und Abflug gewähren 
(z.B. Dachböden, Scheunen, Taubenschläge, 
Kirchtürme).  
Diese Strukturen sind im Plangebiet nicht vor-
handen. 

 

 

nein 

Schwarzstorch 
Ciconia nigra 

RL BRD: 3 

RL NRW: 3S 

KON: G 

Der Schwarzstorch ist ein Zugvogel, der grö-
ßere naturnahe Laub- und Mischwälder mit na-
turnahen Bächen, Waldteichen und ange-
schlossenen Feuchtwiesen besiedelt. Er ist 
stärker als der Weißstorch an Wasser und 
Feuchtigkeit gebunden. Die Aktivitätsräume von 
Brutpaaren weisen dabei Größen von 100 km² 
bis 150 km² auf. Am Brutstandort ist er stör-
empfindlich. Das Plangebiet weist keine essen-
ziellen Funktionen für die Art auf. 

 

 

nein 

Sperber 
Accipiter nisus 

(Nicht benannt, könnte im 
Bereich jagend vorkom-
men) 

RL BRD: * 

RL NRW: * 

KON: G 

Der Sperber ist eine auf Vögel spezialisierte 
Greifvogelart, die als Stand- und Strichvogel 
weit verbreitet ist. Die Art weist mehrere Quad-
ratkilometer große Jagdbereiche auf, wobei sie 
auch tief in Innerortsbereiche vordringen kann. 
Aufgrund der Größe und seiner Struktur weist 
das Plangebiet keine Bedeutung für die Art auf. 

 

 

 

nein 
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botstatbeständen 
des § 44 BNatSchG/ 
weitere Betrach-
tung erforderlich 

Turmfalke 
Falco tinnunculus 

RL BRD: * 

RL NRW: VS 

KON: G 

Der Turmfalke brütet auch im Siedlungsbereich, 
hat aber Reviergrößen, die bis zu 3 km² rei-
chen. Er bevorzugt das gegliederte Offenland. 
Das Vorhabengebiet weist auf Basis der Bege-
hungen, seiner Größe und Struktur für die Art 
keine essenzielle Bedeutung auf. Nester oder 
als Horste potenziell geeignete Nester waren 
während der Begehung im Plangebiet nicht vor-
handen. Konflikte mit den Regelungen des be-
sonderen Artenschutzes sind auszuschließen. 

 

 

nein 

Uhu 
Bubo bubo 

RL BRD: 3 

RL NRW: VS 

KON: G 

Der Uhu besiedelt reich gegliederte mit Felsen 
durchsetzte Waldlandschaften wie Steinbrüche 
und Sandabgrabungen. Die Jagdgebiete sind 
bis zu 40 km² groß und können bis zu 5 km 
vom Brutplatz entfernt liegen. Der Nistplatz wird 
in der Regel in Felswänden und Steinbrüchen 
errichtet, untergeordnet sind in Nordrhein-West-
falen auch Bodenbruten bekannt. Das Plange-
biet weist keine Habitatqualitäten für den Uhu 
auf. Es ist als Horststandort ungeeignet und 
von der Größe und Struktur als essenzielles 
Nahrungshabitat für den Vogel ungeeignet. 

 

 

nein 

Waldkauz 
Strix aluco 

RL BRD: * 

RL NRW: * 

KON: G 

Der Waldkauz ist eine mittelgroße Eule. Er 
kommt in Nordrhein-Westfalen ganzjährig als 
häufiger Standvogel vor. Er lebt in reich struktu-
rierten Kulturlandschaften mit einem guten Nah-
rungsangebot und gilt als ausgesprochen re-
viertreu. Besiedelt werden lichte und lückige 
Altholzbestände in Laub- und Mischwäldern, 
Parkanlagen, Gärten oder Friedhöfen, die ein 
gutes Angebot an Höhlen bereithalten. Ein Brut-
revier kann eine Größe zwischen 25 bis 80 ha 
erreichen. Als Nistplatz werden Baumhöhlen 
bevorzugt, gerne werden auch Nisthilfen ange-
nommen. Darüber hinaus werden auch Dach-
böden und Kirchtürme bewohnt. Das Plangebiet 
ist als essenzielles Habitat für die Art zu klein 
und strukturell ungeeignet. Auch die Peripherie 
weist keine essenziellen Habitatstrukturen der 
Art auf. 

 

 

 

 

nein 
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des § 44 BNatSchG/ 
weitere Betrach-
tung erforderlich 

Waldlaubsänger 
Phylloscopus sbilatrix 

RL BRD: * 

RL NRW: 3 

KON: G 

Der Waldlaubsänger ist ein Brutvogel des Laub-
waldgürtels im Westen der Paläarktis und ein 
Langstreckenzugvogel. Er lebt bevorzugt in 
ausgedehnten alten Laub- und Mischwäldern 
mit einem weitgehend geschlossenen Kronen-
dach. Diese Strukturen liegen im Plangebiet 
nicht vor.  

 

nein 

Reptilien 

Schlingnatter 
Coronella austriaca 

RL BRD: 2 

RL NRW: 2 

KON: U 

Die Schlingnatter kommt in strukturreichen Le-
bensräumen mit einem Wechsel von Einzelbäu-
men, lockeren Gehölzgruppen sowie grasigen, 
teils vegetationsfreien Flächen vor. Im Bereich 
von Mittelgebirgen kommt die Art vor allem in 
wärmebegünstigten Hanglagen mit Geröllhal-
den, felsigen Böschungen, halbtrockenem und 
trockenem Rasen sowie aufgelockerten, steini-
gen Waldrändern vor. Sekundär ist sie auch in 
Steinbrüchen, alten Gemäuern, südexponierten 
Straßenböschungen und Eisenbahndämmen 
anzutreffen. Das weitgehend versiegelte Plan-
gebiet und dessen Umgebung weisen keine Be-
deutung für die Art auf.  

 

nein 

Zauneidechse 
Lacerta agilis 

RL BRD: 3 

RL NRW: 2 

KON: G 

Die Zauneidechse bewohnt reich strukturierte 
offene Lebensräume mit einem kleinräumigen 
Mosaik aus vegetationsfreien und grasigen Flä-
chen, Gehölzen, verbuschten Bereichen und 
krautigen Hochstaudenfluren. Diese Habi-
tatstrukturen sind im Plangebiet nicht vorhan-
den. 

 

 

nein 

Schmetterlinge 

Dunkler Wiesenknopf-
Ameisenbläuling 
Phengaris nausithous 

RL BRD: 3 

RL NRW: 2S 

KON: S 

Die Art bevorzugt extensiv genutzte wechsel-
feuchte Wiesen in Fluss- und Bachtälern. Vo-
raussetzung für das Vorkommen des Bläulings 
ist der Große Wiesenknopf als Futter- und Eiab-
lagepflanze sowie Kolonien von Knotenamei-
sen. Diese Strukturen sind im Plangebiet nicht 
vorhanden, sodass Beeinträchtigungen durch 
die Planung und deren Realisierung auszu-
schließen sind. 

 

 

 

nein 
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Arten Schutzstatus Essenzielle Habitatstrukturen / essenzielles 
Vorkommen im Plangebiet gegenwärtig und 
mittelfristig (siehe auch Erläuterungen am 
Ende des Kapitels) 

Konflikte mit Ver-
botstatbeständen 
des § 44 BNatSchG/ 
weitere Betrach-
tung erforderlich 

Heller Wiesenknopf-Amei-
senbläuling 
Phengaris teleius 

RL BRD: 2 

RL NRW: 1S 

KON: S 

Der Helle Wiesenknopf-Ameisenbläuling kommt 
vor allem in Sumpf- und Auwiesen, in warmen, 
feuchten Fluss- und Stromtälern vor, wobei die 
Art auch nasse oder regelmäßig überflutete 
Standorte meidet. Der Bläuling ist in seinem 
Vorkommen sowohl vom Vorkommen des Gro-
ßen Wiesenknopfes als Futter- und Eiablage-
pflanze als auch von der Knotenameise abhän-
gig. Beide Voraussetzungen sind im Plangebiet 
nicht gegeben. 

 

nein 

 
 
Zusätzliche Arten des Brutvogelatlas NRW: Baumpieper (Anthus trivialis), Waldlaubsänger (Phyllosco-
pus sibilatrix), Waldschnepfe (Scolopax rusticola). 

 

Allgemeine Erläuterungen 
 
WS, WO = Wochenstuben 
WQ, WI = Winterquartiere 
-- = keine Angaben 
BP = Brutpaare 
xx =  Hauptvorkommen 
x =  Vorkommen 
(x) =  potenzielles Vorkommen 

 


